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1Vorwort

„Wir müssen davon ausgehen, dass Niedrigwasser- 
und Trockenperioden durch die erwarteten 

 Klimaänderungen künftig häufiger auftreten und 
wahrscheinlich auch länger andauern werden.“
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Liebe Leserinnen und Leser,

nach 2003 und 2015 waren auch die Jahre 2018 bis 2020 in weiten Landesteilen Baden-Württem-
bergs von lang anhaltenden Trockenphasen mit ausgeprägtem Niedrigwasser und abnehmenden 
Grundwasserständen und Quellschüttungen geprägt. Dabei wurden gravierende Auswirkungen 
des Wassermangels auf die Natur und zahlreiche Verwendungen deutlich. Gewässerökologie und 
wasserabhängige Ökosysteme wurden massiv geschädigt. Die Land- und Forstwirtschaft verzeich-
nete große wirtschaftliche Verluste. Die Energieproduktion und industrielle Produktionsprozesse 
mussten zeitweise eingeschränkt werden. Wir müssen davon ausgehen, dass Niedrigwasser- und 
Trockenperioden durch die erwarteten Klimaänderungen künf-
tig häufiger auftreten und wahrscheinlich auch  länger andauern 
werden. Dadurch werden Konflikte bei der Wasser nutzung 
steigen, denn die verschiedenen Nutzungs interessen konkur-
rieren um ein zeitweise eingeschränkt verfüg bares Gut. Des-
halb gilt es, Bedarf und Interessenkonflikte auf die ver fügbaren 
Ressourcen abzustimmen und vorausschauend zu steuern.

Unsere natürlichen Ressourcen Wasser und Boden sind 
mit zunehmenden gesellschaftlichen Nutzungen, stofflichen 
 Belastungen und klimatischen Veränderungen konfrontiert. 
 Unter dem Dach einer „Zukunftsstrategie“ arbeitet das Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg an innovativen Ansätzen zum Schutz von Gewässern und 
 Böden sowie zum Umgang mit Wasserextremen. Darin werden Handlungsansätze entwickelt, 
um unser Wasser zu schützen, den Umgang mit Wasser nachhaltig zu gestalten und die Versor-
gung der Bevölkerung mit Trinkwasser langfristig zu sichern. Dies gelingt nur, wenn verschiedene 
fach liche Disziplinen und Nutzungsansprüche mitbetrachtet werden und wenn das Bewusstsein 
für den Wert unserer wichtigsten Ressourcen gesteigert wird.

Die jetzt vorliegende Strategie zum Umgang mit Wassermangel stellt einen bedeutenden 
Baustein der Zukunftsstrategie dar. Damit wird der im Land bestehende Handlungsbedarf beim 
Umgang mit Wassermangel aufgezeigt, der über die Wasserwirtschaft hinaus auch in andere Fach-
gebiete hineinreicht. Grundlegend ist die Ausrichtung der Maßnahmen am Schutz der natür-
lichen Wasserressourcen und der Gewässerökosysteme. Dieser ist zusammen mit der voraus-
schauenden Bewirtschaftung der Gewässer eine wichtige Grundlage für die menschliche 
Daseinsvorsorge, die Volkswirtschaft und die Ökologie. Zentral sind die Erfordernisse zur Ver-
besserung der Daten- und Informationslage. Denn diese stellt die Grundlage aller Konflikt- und 
Lösungsanalysen und darauf aufbauender Entscheidungen dar. Die weitere Ausgestaltung der 
konkreten Aufgaben muss nun im Rahmen der strategischen Ziele und Ansätze interdisziplinär 
unter Beteiligung einzelner Nutzergruppen und räumlich differenziert erfolgen. Die Vermeidung 
von Risiken und Nutzungskonflikten bei Niedrigwasser und abnehmenden Grundwasserreser-
ven in Baden-Württemberg bleibt eine dringende gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Umwelt-
ministerium wird deshalb den mit dieser Strategie begonnenen Dialog zum Umgang mit Wasser-
mangel mit allen betroffenen Fachrichtungen und Verbänden fortführen.

Dabei wird die Realisierung finanzwirksamer Maßnahmen der Strategie zum Umgang mit 
Wassermangel in Baden-Württemberg im Rahmen einer nachhaltigen und vorausschauenden 
Finanzpolitik erfolgen. Eine solche Finanzpolitik erfordert einen verantwortungsgerechten 
 Umgang mit den finanziellen Ressourcen. Im Hinblick auf die im Grundgesetz und in der Lan-
desverfassung verankerte Schuldenbremse und die Priorisierungen durch den Haushaltsgesetz-
geber kann es zu Verzögerungen bzw. zu Abweichungen kommen, weil alle zusätzlichen finanz-
wirksamen Maßnahmen unter Haushaltsvorbehalt stehen. Es ist außerdem Sache des jeweils 
zuständigen Ressorts, zu prüfen, ob die jeweilige Maßnahmen – soweit Kommunen berührt sind – 
Konnexität auslöst, und bei Bedarf die entsprechenden Folgerungen zu ziehen. Final bleibt die 
Bereitstellung von Ressourcen dem Haushaltsgesetzgeber vorbehalten und wird in den jewei-
ligen Haushaltsaufstellungsverfahren entschieden.

Thekla Walker MdL
Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BadenWürttemberg
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1  Wasser, ein knappes Gut?
Gewässer sind landschaftsprägende Elemente 

und artenreiche Lebensräume für zahlreiche Tiere 
und Pflanzen. Wasser ist für jedes Leben unver-
zichtbar und Voraussetzung für unser gesamtes 
Öko system. Die Grundwasserreserven als Trink-
wasser reservoir sind die Lebensgrundlage für die 
heutige und zukünftige Generationen.

Wasser galt in Baden-Württemberg bislang nicht 
als knappe Ressource. Das durchschnittliche jähr-
liche Wasserdargebot durch Zuflüsse und Nieder-
schläge beträgt 49 Milliarden Kubikmeter Wasser, 
was in etwa dem Volumen des Bodensees entspricht. 
Davon werden in Baden-Württemberg 10 Prozent 
genutzt: zur Gewinnung von Trinkwasser, als Kühl- 
und Produktionswasser für Industrie und Gewerbe 
oder um landwirtschaftliche Flächen zu bewässern. 
Eine nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser ist 
eine Voraussetzung für den Erhalt beziehungsweise 
die Wiederherstellung der natürlichen Funktions-
fähigkeit der Gewässer.

Nach den vergangenen Niedrigwasserjahren 
1976, 1991/1992, 2003, 2011 und 2015 haben ins-
besondere die Jahre 2018 bis 2020 eindrücklich ge-
zeigt, dass der Klimawandel die Verfügbarkeit des 
Wassers deutlich beeinflusst (KLIWA-Heft 23, 2018, 
Seite 27 und folgende). Dabei war das Jahr 2018 
 sowohl in seiner zeitlichen als auch in seiner räum-
lichen Ausdehnung ein Jahr außerordentlichen 
Wassermangels in Baden-Württemberg. Der Rhein-
pegel Maxau führte an 27 Prozent des Jahres, das 
heißt an mehr als 70 Tagen Niedrigwasser und er-
reichte den niedrigsten Wasserstand seit dem Jahr 
1972.  Gemeingebrauch und Schifffahrt mussten ein-
geschränkt werden. Die wirtschaftlichen Schäden 
waren erheblich. 2020 war nach 2018 erneut ein Jahr 

mit außergewöhnlichen Niedrigwassersituationen. 
Im Grundwasser wurden 2020 Niedrigwassermar-
ken unterboten, bereichsweise wurde das sehr nied-
rige Niveau aus dem Jahr 2018 zum Jahresende noch 
unterschritten. Die klimatische Wasserbilanz wurde 
an fünf von sechs charakteristischen Standorten für 
Baden-Württemberg als deutlich negativ bewertet 
(LUBW 2021). Untersuchungen der Kooperation 
„Klimaveränderung und Konsequenzen für die Was-
serwirtschaft“ (KLIWA) kommen aufgrund der Lang-
zeitentwicklung gemessener Niederschlagssummen 
zu dem Ergebnis, dass mit fortschreitendem Klima-
wandel wärmere und trockenere Sommer ein häufi-
geres Auftreten von sommerlichem Wassermangel 
zur Folge haben (KLIWA-Heft 23, 2018).

Die Wassernutzungen beziehunsgweise -ansprü-
che der verschiedenen Akteurinnen und Akteure 
(siehe auch Kapitel 3) werden zunehmend mitein-
ander konkurrieren. Ein verbesserter Kenntnisstand 
über verfügbare Wasserressourcen muss zu jedem 
Zeitpunkt gegeben sein, um den konkurrierenden 
Ansprüchen bestmöglich gerecht zu werden und 
diese vorausschauend planen und steuern zu kön-
nen. Die Wasserwirtschaft hat mit dem aktuellen 
Koalitionsvertrag den Auftrag bekommen, eine 
„Niedrigwasserstrategie“ konzeptionell zu entwi-
ckeln, den Masterplan Wasserversorgung und ein 
Wasserressourcenmanagement umzusetzen sowie 
darauf aufbauend praxisgerechte Lösungen anzu-
bieten. Es gilt, das bestehende Instrumentarium zu 
optimieren und weiter zu entwickeln, um in Phasen 
des Wassermangels die Ressourcen zielgerichtet be-
wirtschaften zu können und schon jetzt sichtbare 
ökologische und ökonomische Schäden zu begren-
zen und zukünftig zu vermeiden.

In Folge von Trockenheit abgestorbene Nadelbäume.
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2 Wassermangel in Baden-Württemberg
Die Ursachen für den Wassermangel im 

Grundwasser und in Oberflächengewässern sind 
vielfältig: Sie reichen von natürlichen Einflüssen 
über anthropogene Veränderungen in der Land-
schaft oder den Wasserkörpern bis zu den beobach-
teten und zukünftig erwarteten Klimaänderungen. 
Die beschriebenen Faktoren wirken in verschiede-
ner Weise auf die Quantität und Qualität von 
Grundwasser, Oberflächengewässern und damit 
auch auf die Gewässerökologie.

2.1 URSACHEN

2.1.1 NATÜRLICHE EINFLUSSGRÖSSEN

Niedrigwasser ist ein natürliches Ereignis. Ursache 
von Niedrigwasser ist meist eine länger andauernde 
Periode mit geringem Niederschlag. Diese führt zu 
geringer Boden- und Grundwasserspeicherung und 
geringem Abfluss. Zeitpunkt und Ausmaß des 
Niedrigwassers hängen von den speziellen Eigen-
schaften des hydrologischen Einzugsgebietes und 
vom Abflussregime ab. Dabei ist zu beachten, dass 
die meteorologische Ursache „Trockenperiode“ zeit-
lich weit vor der hydrologischen Wirkung „Niedrig-
wasserperiode“ liegen kann, da der natürliche Nied-
rigwasserabfluss von Oberflächengewässern aus dem 
Grundwasser gespeist wird und erhebliche Verzöge-
rungen auftreten können.

2.1.2 ANTHROPOGENE EINFLÜSSE

Veränderungen im Niedrigwasserabfluss, die durch 
den Menschen herbeigeführt wurden, lassen sich 
nur schwer gegenüber den natürlichen Schwankun-

gen der hydrologischen Kenngrößen abgrenzen. Es 
wird zwischen direkten und indirekten Einflüssen 
unterschieden:

•  Direkte Einflüsse sind im Wesentlichen Wasser-
entnahmen oder -einleitungen sowie die Bewirt-
schaftung von Speichern und Seen. Die Einflüsse 
können gemessen, überwacht und gesteuert 
werden.

•  Indirekte Einflüsse beschreiben Eingriffe (zum 
Beispiel bauliche Veränderungen, Flächenver-
siegelungen, Bodenverdichtungen auf land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzflächen, Drainagen) im 
Einzugsgebiet, resultierende Folgen für den 
Wasserkreislauf (zum Beispiel Änderung des 
Bodenwasserhaushalts in Form von verschlech-
terter Wasseraufnahmekapazität und geringerem 
Rückhaltevermögen) sowie für den Abfluss im 
Gewässer. Eine Quantifizierung der Folgewir-
kungen ist in der Regel schwierig. Flächenversiegelungen 

haben gravierende 
Auswirkungen auf 
den Wasserkreislauf.

Historisch niedriger Wasserstand von 88 Zentimeter am Rheinpegel Mannheim 2018.
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1 Die Zahlen stammen aus einem Ensemble zehn dynamischer Klimamodelle für das Szenario RCP8.5, welches durch die LUBW 
für Baden-Württemberg ausgewertet wurde. Näheres hierzu auch im aktuellen Monitoringbericht zur Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel (LUBW, UM 2021) / KLIWA Faktenblatt: Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung, 2021 
(nicht veröffentlicht)
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2.1.3 EINFLÜSSE DES KLIMAWANDELS

Klimamodelle zeigen für Baden-Württemberg in 
der nahen Zukunft (2021 bis 2050) eine Tempera-
turzunahme um +0,8 °C bis +1,8 °C gegenüber der 
Durchschnittstemperatur des Vergleichszeitraums 
1971 bis 2000. Ab Mitte des 21. Jahrhunderts zeigen 
die Klimamodelle eine weitere Beschleunigung der 
Temperaturveränderung. Für die ferne Zukunft 
(2071 bis 2100) wird ein Anstieg der Jahresmittel-
temperatur von +3 °C bis +4,5 °C gegenüber 1971 
bis 2000 erwartet (LUBW, UM 2021).

Auch die Niederschläge verändern sich, jedoch 
ohne eindeutige Richtung wie bei der Lufttempera-
tur. Bereits beobachtet wird eine deutliche Abnah-
me der mittleren Niederschläge in den Sommermo-
naten. In der fernen Zukunft (2071 bis 2100) zeigen 
fast alle Modelle eine Abnahme der Niederschläge 
im Sommer. Eine Entwicklung hin zu mehr Nieder-
schlag im Winterhalbjahr könnte sich parallel ein-
stellen.1 Die Folgen könnten dann häufigere trocke-
ne, heiße Sommer und milde, nasse Winter sein 
(LUBW, UM 2021).

2.2 AUSWIRKUNGEN

Die Veränderungen im Wasserdargebot und in der 
räumlichen wie zeitlichen Verteilung des Wassers 
haben Auswirkungen auf die vorhandene Menge 
(Quantität) des Grund- und Oberflächenwassers 
 sowie auf die Qualität des Wassers. Diese Verän-
derungen wirken auf die Lebensraumqualität aller 
aquatischen Organismen sowie der Organismen 
wasser abhängiger Landökosysteme und auf die 
Nutzbarkeit des Wassers. Die veränderten Nutzun-
gen wiederum haben Rückwirkungen auf die Quan-
tität und Qualität. Das System wird somit durch 
komplexe Wechselwirkungen beeinflusst.

2.2.1 AUSWIRKUNGEN AUF DAS GRUNDWASSER

Höhere Lufttemperaturen und ein verändertes Nie-
derschlagsregime beeinflussen die Grundwasserneu-
bildung: Bei steigenden Temperaturen erhöht sich 
die Verdunstung und es versickert weniger Wasser. 
Zunehmend auftretende Starkregenereignisse füh-
ren das Wasser schnell aus der Fläche in die Gewäs-
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Östliche Neckar
zuflüsse wie die Jagst 
werden zukünftig 
verstärkt von einer 
Abnahme der 
Niedrigwasserabflüsse 
betroffen sein.
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2.2.2 QUANTITATIVE AUSWIRKUNGEN 

AUF OBERFLÄCHENGEWÄSSER: 

 ABFLUSSMENGEN

Die Einflüsse von Klimaänderungen und Wasser-
mangel auf Oberflächengewässer sind noch augen-
scheinlicher. Länger anhaltende Trockenzeiten mit 
Niederschlagsmangel und hoher potenzieller Ver-
dunstung begünstigen die Entstehung von Niedrig-
wasser. Verschärfend wirken niedrige Grundwasser-
stände, da der Abfluss vieler Oberflächengewässer 
in Niedrigwasserphasen zu einem hohen Anteil 
vom Grundwasser gespeist ist.

Für die nahe Zukunft (bis zum Jahr 2050) zeigen 
regionsspezifische Auswertungen der Niedrigwas-
serabflüsse in Baden-Württemberg eindeutige Ten-
denzen. Die mittleren monatlichen und jährlichen 
Niedrigwasserabflüsse zeigen im Sommerhalbjahr 
vorwiegend deutliche Abnahmen (10 bis 20 Prozent). 
Betroffen sind dabei insbesondere der Oberlauf 
des Neckars und die östlichen Neckarzuflüsse sowie 
die südbadischen Rheinzuflüsse, wobei die monat-
lichen Abnahmen in den betroffenen Gebieten ins-
gesamt zwischen 13 und 44 Prozent variieren. Infolge 
der Abnahme der Niedrigwasserabflüsse steigt die 
Dauer von Niedrigwasserperioden, bezogen auf den 
heutigen Klimazustand, erheblich an.

Die klimatischen Veränderungen wirken sich 
auch auf die hydrologischen Verhältnisse im Ein-
zugsgebiet des Bodensees und im See selbst aus. 
Der Einfluss der klimatischen Entwicklung zeichnet 
sich in einer Veränderung des jährlichen Wasser-
standverlaufs ab. Die sommerlichen Pegelwerte 
 lagen im Zeitraum seit 1990 im Durchschnitt circa 
20 bis 30 Zentimeter tiefer als in den 30 Jahren 
 zuvor. Die von November bis Januar beobachtete 
Zunahme der mittleren Wasserstände um circa 
10 Zentimeter lässt sich durch die verringerte Schnee-
speicherung im Einzugsgebiet und dem somit er-
höhten winterlichen Abfluss plausibel erklären.

ser ab. Zurückgehende Schneedecken in wärmer 
werdenden Wintern reduzieren die Rücklage für 
eine zur Grundwasserneubildung wirksame Ver-
sickerung. All diese Faktoren gehen zulasten der 
Grundwasserneubildung aus Niederschlag als wich-
tigste Zuflusskomponente für die Grundwasserres-
sourcen (KLIWA 2021) (siehe Abbildung 1).

Des Weiteren wird die Grundwasserneubildung 
von verschiedenen nutzungsabhängigen Faktoren 
beeinflusst, zum Beispiel durch das Ausmaß an 
 Bodenversiegelung oder verdichtende Bodenbear-
beitung in der Landwirtschaft. Ein weiterer Ein-
flussfaktor auf die Grundwasserressourcen sind 
Wasser entnahmen für die Trinkwasserversorgung, für 
Industrie und Gewerbe, zur Bewässerung von land-
wirtschaftlichen Flächen, Grünanlagen und forst-
lichen Kulturen sowie im Privatbereich. Bei den 
Entnahmen zur Bewässerung ist aufgrund des 
 Klimawandels mit einer deutlichen Zunahme zu 
rechnen.

Bisherige Messdaten zeigen, dass Monate mit 
besonders hohen Grundwasserständen oder Quell-
schüttungen signifikant abgenommen haben. Seit 
2002 sind in Baden-Württemberg keine grundwas-
serneubildungsreichen Jahre mehr zu verzeichnen. 
Die Grundwasserneubildungsrate lag meist deutlich 
unter dem langjährigen Mittel. Im Grundwasser tritt 
der Maximalwert im Jahresgang überwiegend früher 
auf, ein Resultat wärmerer Winter und abnehmen-
der Schneedecke, aus dem im weiteren Jahresver-
lauf eine Verlängerung der sommerlichen Niedrig-
wasserperiode resultieren kann (KLIWA 2021). 
Sinkende Grundwasserstände können außerdem 
dazu führen, dass statt der Exfiltration von Grund-
wasser in Oberflächengewässer verstärkt eine Infilt-
ration von Oberflächenwasser mit Abwasser anteilen 
ins Grundwasser erfolgt.

Die Verfügbarkeit von Grundwasser in ausrei-
chen der Quantität und hoher Qualität – wie von der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gefordert – ist 
unabdingbar, um ökologische Funktionen zu erhal-
ten. Es speist Oberflächengewässer, Feuchtgebiete 
und Moore. Zudem ist das Grundwasser eine wich-
tige Trinkwasserressource. Die Verfügbarkeit von 
Grundwasser ist somit essenziell für die dauerhafte 
Aufrechterhaltung einer sicheren und bezahlbaren 
öffentlichen Versorgung mit Trinkwasser.

Aussagen zu den in den kommenden Jahrzehn-
ten erwarteten Änderungen von Grundwasserstän-
den und Quellschüttungen lassen sich methodisch 
gesichert noch nicht abschließend treffen. Berech-
nungen mit regionalen Klimaprojektionen zur zu-
künftigen Entwicklung der Grundwasserneubildung 
aus Niederschlag sowie die Entwicklung in den ver-
gangenen Jahren lassen jedoch eine flächenhafte 
und teilweise deutliche Verringerung in der nahen 
und fernen Zukunft erwarten (KLIWA 2017; Fliß et 
al. 2021).



8

Die Äsche benötigt kühle, sauerstoffreiche Gewässer. Steigende Wassertemperaturen sind Gift für sie.
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2.2.3 QUALITATIVE AUSWIRKUNGEN 

AUF  OBERFLÄCHENGEWÄSSER: WASSER-

QUALITÄT UND GEWÄSSERÖKOLOGIE

Zusammen mit der Erhöhung der Lufttemperatur 
und der Sonneneinstrahlung sowie der Niedrigwas-
sersituation steigen auch die Wassertemperaturen. 
Diese haben wiederum gesteigerte Stoffwechsel-
raten von Wassertieren und einen erhöhten Sauer-
stoffbedarf zur Folge. Wasserpflanzen und Plankton 
vermehren sich stärker. Der Sauerstoffgehalt im 
Wasser sinkt bedingt durch die abnehmende Lös-
lichkeit von Gasen und erhöhte Sauerstoffzehrung 
durch verstärktes Biomassewachstum. Durch die er-
höhten Temperaturen im Gewässer werden außer-
dem Fischkrankheiten häufiger und breiten sich 
schneller aus. 

Bei Niedrigwasser verlangsamt sich gleichzeitig 
die Fließgeschwindigkeit. Das teilweise Trockenfal-
len von Fließgewässerabschnitten unterbricht die 
biologische Durchgängigkeit. Durch Austrocknen von 
Uferbereichen oder von gewässer nahen Biotopen 
sowie durch eine unzureichende Durchströmung 
der Fließgewässer gehen zeitweise Habitatfunktio-
nen und wichtige Lebensräume verloren. So können 
für Fische und Wirbellose kritische Lebensbedin-
gungen im Gewässer entstehen.

In Niedrigwasserperioden sind Gewässer in be-
sonderem Maße anfällig für ökologische Schäden, 
die sich als Folge und durch Wechselwirkungen an-
thropogener Nutzungen ergeben können (siehe 
auch Kapitel 3). Wasserentnahmen, Wasserauslei-
tungen, Aufstau und Einleitungen können die nega-
tiven Einflüsse auf das Ökosystem weiter verstärken 
(LUBW, UM 2021; RP Stuttgart 2019). Insbesondere 
bei niedriger Wasserführung belasten steigende 
Nähr- und Schadstoffkonzentrationen aufgrund 
 einer verringerten Verdünnung von Einleitungen 
(unter anderem aus Abwasserbehandlungsanlagen) 

oder thermische Belastungen infolge von Wärme-
einleitungen das aquatische Ökosystem.

Die klimatische Erwärmung spiegelt sich auch in 
der Temperaturentwicklung an und in den Seen 
Baden-Württembergs wider. Die Temperaturver-
hältnisse beeinflussen zahlreiche hydrobiologische 
und hydrochemische Prozesse der Seen und sind 
zudem maßgeblich für die Schichtungs- und Durch-
mischungsvorgänge und somit für den vertikalen 
Stofftransport. Die veränderten Wasserstände sind 
vor allem für die Ufer- und Flachwasserbereiche von 
Bedeutung. Über das Grundwasser können sie auch 
Einfluss auf die benachbarten wasserabhängigen 
Ökosysteme haben.

Die WRRL verfolgt das Ziel, für Oberflächen-
gewässer den guten ökologischen Zustand bezie-
hungsweise das gute ökologische Potenzial sowie 
einen guten chemischen Zustand zu erreichen. Ins-
besondere ein guter ökologischer Zustand kann sich 
aber nur dann einstellen, wenn während Hitze- und 
Niedrigwasserperioden ein Mindestmaß an Wasser 
von guter Qualität im Gewässer vorhanden ist. Nur 
so kann das Ökosystem diese Perioden unbeschadet 
überstehen. Vor diesem Hintergrund gilt der wich-
tige Grundsatz, die Gewässer so weit wie möglich 
als naturnahe und funktionsfähige Ökosysteme zu 
gestalten. 

Auch für ausgewiesene wasserabhängige Na-
tura 2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) 
 ergibt sich eine Verpflichtung zur Erhaltung von 
wasserabhängigen Lebensraumtypen (Auenwälder, 
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation und 
andere) und Lebensstätten von Arten (Fische, 
 Krebse, Libellen und andere).
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3 Ansprüche an die Wasserverfügbarkeit
Zahlreiche Nutzungen des Grund- und Ober-

flächenwassers sind abhängig von der Verfügbarkeit 
und Qualität des Wassers und dem in Niedrigwas-
sersituationen höheren Bedarf.

Zugleich beeinflussen viele Nutzungen die 
Quantität und Qualität. Daher haben Akteurinnen 
und Akteure unterschiedliche Ansprüche bezie-

hungsweise Erfordernisse an die Wasserverfügbar-
keit und die Güte (siehe Abbildung 2). Im Folgen-
den werden die wichtigsten Aspekte zusammenge-
stellt, die beim Management der Wasserressourcen, 
insbesondere bei Knappheit oder Wassermangel, 
berücksichtigt und möglichst in Einklang gebracht 
werden müssen.

Von Vielen dringend benötigt: das kostbare Nass
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ABBILDUNG 2: ANSPRÜCHE VERSCHIEDENER NUTZUNGEN AN DIE WASSERVERFÜGBARKEIT
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Trinkwasserwasserspeicher

Fo
to

: Z
w

ec
kv

er
b

an
d

 B
o

d
en

se
e 

W
as

se
rv

er
so

rg
u

n
g

3.2 BEWÄSSERUNG UND BEREGNUNG

Der Bodenwasserhaushalt ist entscheidend für die 
Vegetation sowie für viele Prozesse im Boden. 
Doch hat sich der Bodenwasserhaushalt in den 
ver  gangenen Jahren signifikant verändert. Kommt 
es  vermehrt zu längeren Trockenphasen während 
der  Vegetationsperiode, ist mit Ertragsausfällen in 
der Landwirtschaft und Trockenschäden im Wald 
zu rechnen. Damit einher geht ein höherer 
Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft, aber 
auch in städtischen Grünanlagen und im Haus- 
und Kleingartenbereich. Nicht nur für das 
Pflanzenwachstum ist es entscheidend, dass 
Pflanzen und Böden in der heißen Jahreszeit gut 
mit Wasser versorgt sind: Sie verdunsten Wasser 
und tragen dadurch in  ihrem Umfeld zu kühleren 
Temperaturen bei (LUBW, UM 2021).

3.2.1 LANDWIRTSCHAFT

Wassermangel und Wasserknappheit betreffen die 
landwirtschaftliche Produktion in mehrerlei Hin-
sicht. Einerseits muss die Versorgung der Tiere mit 
ausreichend Wasser (über die Trinkwasserversorgung 
oder entsprechende Brunnen) sichergestellt wer-
den, andererseits besteht regional bei verschiedenen 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen ein meist saiso-
naler Bedarf an Wasser zur Bewässerung oder zur 
Frostschutzberegnung.

Der Klimawandel führt auch zu einer Verlänge-
rung der Vegetationszeit, verbunden mit einem im-
mer früheren Vegetationsbeginn im Frühjahr. Die 
Gefahr von Spätfrösten nimmt somit für viele Kul-
turen im Obst- und Weinbau, bei Sonderkulturen, 
aber auch bei Frühkartoffeln zu. Werden Pflanzen 
oder deren Früchte durch Spätfröste geschädigt, ist 
dies mit einem Ertragsverlust und Qualitätseinbu-
ßen bis hin zum völligen Ertragsausfall verbunden. 
Um dem vorzubeugen, wird eine Frostschutzbereg-
nung durchgeführt. Hierfür muss in kurzer Zeit eine 
ausreichende Menge an Wasser zur Verfügung ste-
hen. Die Frostschutzberegnung erfolgt in der Regel 
nicht in Jahreszeiten mit extremen Trockenperioden.

Während der Vegetationszeit haben die einzel-

3.1 TRINKWASSERVERSORGUNG

Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend 
und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser ist essen-
zieller Bestandteil der Daseinsvorsorge. In Baden-
Württemberg wird der Wasserbedarf der öffent-
lichen Wasserversorgung zu rund 73 Prozent aus 
Grund- und Quellwasser sowie zu rund 27 Prozent 
aus Oberflächenwasser (vorrangig aus dem Boden-
see, der Donau sowie der Talsperre Kleine Kinzig) 
gedeckt. Zu einem kleinen Teil erfolgt die Eigen-
wasserversorgung, insbesondere im ländlichen Raum, 
auch aus privaten Quellen oder Brunnen. Die 
Grundwasservorkommen sind in Baden-Württem-
berg regional sehr unterschiedlich verteilt, wobei 
die größten in den Randbereichen des Landes lie-
gen. Im Landesinneren und im Nordosten gibt es in 
Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein eher was-
serarme Gebiete (LUBW, UM 2021; UM 2013).

Um einen Ausgleich zwischen den Gebieten zu 
schaffen, hat sich langfristig ein weit verzweigtes 
Wasserversorgungsnetz entwickelt, welches sich aus 
kommunal geführter ortsnaher Wasserversorgung, 
Gruppenwasserversorgern (Gemeinde- und Zweck-
verbänden) und überregionalen kommunalen Fern-
wasserversorgern zusammensetzt. Diese Struktur hat 
sich bewährt, die Wasserversorgung in Baden-Würt-
temberg ist grundsätzlich gut aufgestellt. Viele, ins-
besondere kleine Wasserversorger, verfügen jedoch 
über kein oder ein nicht ausreichendes zweites 
Standbein oder über Reserven, mit denen Versor-
gungsengpässe überbrückt werden können.

In Zeiten von Wassermangel hat die Versorgung 
der Bevölkerung mit Trinkwasser und damit die 

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Wasserversor-
gung zur Daseinsvorsorge allerhöchste Priorität.

Die Folgen des Klimawandels stellen die öffent-
liche Wasserversorgung vor große Herausforderun-
gen. Geringe Quellschüttungen während lang anhal-
tender Trockenphasen, rückläufige Grundwasserneu-
bildungsraten, qualitative Beeinträchtigungen des 
Rohwassers, erhöhte Gefahr einer Verkeimung im 
Trinkwasserverteilsystem durch steigende Tempera-
turen und ein hoher Wasserbedarf in sommerlichen 
Trockenperioden sind nur einige Herausforderun-
gen, die bereits heute zu beobachten sind.
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Um Ernteausfälle bei längeren Trockenperioden zu verhindern, wird der Bedarf an Bewässerung steigen.  
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3.2.2 FORSTWIRTSCHAFT

Der Klimawandel beeinflusst vor allem durch tro-
ckene und heiße Witterungsphasen die Wasserver-
fügbarkeit für das Ökosystem Wald unmittelbar. 
Der Wald ist dabei nicht nur von Wasserknappheit 
betroffen, sondern hat außerdem wichtige Funk-
tionen im natürlichen Wasserrückhalt und bei der 
Grundwasserneubildung. Eine nachhaltige, multi-
funktionale Waldbewirtschaftung und der Waldum-
bau hin zu einem klimaresistenteren Mischwald mit 
höherem Laubwaldanteil wirken sich grundsätzlich 
positiv auf die Grundwasserneubildungsraten aus.

Doch auch der Wasserbedarf der Forstwirtschaft 
steigt. Zum einen rechnet die Waldwirtschaft mit 
einem potenziell zunehmenden Bewässerungsbe-
darf für Kulturflächen, insbesondere im Rahmen 
der Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen. Zum 
anderen werden vermehrt Nassholzlager eingerich-
tet, in welchen das gelagerte Holz zum Werterhalt 
beregnet wird. Durch den hohen Anteil an Schad-
holz aus den letzten Dürrejahren und von Kalami-
täten infolge Sturmereignissen ist der Bedarf, das 
geschlagene Holz länger zu lagern, deutlich gestie-
gen. Durch häufigere Trockenperioden und Sturm-
ereignisse im Zuge des Klimawandels werden wei-
terhin mehr abgestorbene Bäume und Schädlinge 
erwartet. Daher wird der Bedarf an Nassholzlagern 
künftig noch steigen (MLR, UM 2021).

Mit zunehmenden Trockenperioden sind die 
Waldflächen außerdem einer steigenden Waldbrand-
gefahr ausgesetzt. Die Bereitstellung von ausrei-
chend Löschwasser muss zu allen Zeiten sicherge-
stellt sein (siehe auch Kapitel 3.9).

nen Kulturen einen unterschiedlich hohen Bedarf an 
Wasser. Die Pflanzen benötigen das Wasser und die 
darin transportierten Nährstoffe für die Anlage der 
ertragsbildenden Komponenten sowie für deren wei-
tere Ausbildung im Vegetationsverlauf. Steht für die 
Pflanzen zu diesen Zeiten nicht ausreichend Wasser 
aus dem Bodenwasserhaushalt oder über Nieder-
schläge zur Verfügung, ist eine Bewässerung der 
Kulturen erforderlich, um Ertragseinbußen zu ver-
meiden. Die extremen Trockenperioden der vergan-
genen Jahre führten bereits zu hohen Ernteausfällen.

Ackerkulturen werden zurzeit nur untergeord-
net bewässert. Betroffen sind unter anderem der 
Anbau von Frühkartoffeln und im Oberrheingraben 
der Anbau von Saat- und Körnermais. Im Jahr 2016 
gaben etwa 9 Prozent der landwirtschaftlichen 
 Betriebe an, über die Möglichkeit der Bewässerung 
oder Beregnung in ihrem Betrieb zu verfügen, was 
gegenüber 2010 eine Zunahme um 36 Prozent 
 bedeutet; die bewässerbare Fläche stieg in diesem 
Zeitraum um 25 Prozent (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg 2017). Der betriebliche Schwer-
punkt liegt im Anbau von Sonderkulturen, im 
Wein-, Garten- und Feldgemüsebau und bei den 
Obstanlagen. 

Sollten die Trockenheit und der damit einherge-
hende Mangel an Bodenwasser und Niederschlag 
künftig zunehmen, zeichnet sich ab, dass die Anfra-
gen nach Wasserentnahmen sowohl für die Trocken-
beregnung als auch die Frostschutzberegnung in 
den kommenden Jahren weiter deutlich zunehmen 
werden und der Bedarf das natür liche Wasserdarge-
bot häufig übersteigt. Allerdings fehlen hierzu noch 
verlässliche Prognosen.



12

Aufgrund der Wasserknappheit erproben Betreiber von Aquakulturen Prozesswasser im Teilkreislauf zu führen.
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3.2.3 KOMMUNALE UND PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

Städtisches Grün leidet während sommerlicher Tro-
ckenperioden in besonderem Maße unter Trocken-
stress. Zum einen heizen sich Städte bzw. versiegelte 
Flächen deutlich stärker auf als das Umland (städti-
scher Hitzeinseleffekt) und damit erhöht sich die 
potenzielle Verdunstung. Zum anderen haben Stra-
ßenbäume häufig deutlich weniger Bodenvolumen 
zur Durchwurzelung und Wasserspeicherung zur 
Verfügung. Städte und Gemeinden müssen deshalb 
während Trockenperioden das urbane Grün inten-
siv bewässern. Wird hierfür Wasser aus der öffent-
lichen Wasserversorgung eingesetzt, kann dies zu 
einer weiteren Erhöhung des Spitzenbedarfs in som-
merlichen Trockenperioden führen.

Durch eine gut mit Wasser versorgte Vegetation 
wird über Verdunstungskühlung die Hitzebelastung 
in Siedlungsgebieten gemindert und die Frischluft-
produktion erhöht. Deshalb entstehen auch in 
den Gemeinden Baden-Württembergs derzeit mehr 
Grün flächen, sodass auch dort der Bewässerungsbe-
darf tendenziell steigt. Außerdem kann die Bereg-
nung von Sportplätzen durch Kommunen oder Ver-
eine punktuell zu signifikanten Entnahmemengen 
insbesondere aus kleineren Gewässern führen.

Auch im privaten Bereich steigt der Wasserver-
brauch für die Gartenbewässerung und die Nutzung 
privater Schwimmbecken. Allerdings sind hier die 
verfügbaren Daten bislang mit großen Unsicher-
heiten verbunden. Es ist davon auszugehen, dass 
die Versorgung von Gärten und Schwimmbecken 
hauptsächlich aus dem Trinkwassernetz, aber auch 
aus privaten Brunnen erfolgt.

3.3 FISCHEREI,  SPEISEFISCHPRODUKTION

Sowohl die Produktion von Fischen in Teichen und 
Fließrinnen als auch die Erwerbs- und Freizeitfische-
rei in natürlichen Gewässern sind von der Wasser-
quantität und -qualität in Oberflächengewässern 
abhängig (siehe auch Kapitel 2.2.3).

In Aquakulturanlagen wird Wasser aus Oberflä-
chengewässern oder aus Quellen als Prozesswasser 
genutzt. Es fließt durch die Anlage hindurch und 
gelangt am Ende wieder in das Gewässer. Ein aus-
reichendes Wasserdargebot ist zur Sicherung der 
 aquatischen Lebensgemeinschaften einschließlich 
der Wildfischbestände für die Erwerbs- und Frei-
zeitfischerei essenziell. Niedrigwasser mit verringer-
tem Abfluss und unzureichendem Restwasser hat 
außerdem eine übermäßige Erwärmung des Wassers 
zur Folge, was die Ausbreitung und Auswirkungen 
von (neuen) Fischkrankheiten und parasitären Infek-
tionskrankheiten sowie eine Neuansiedlung und 
Etablierung von Neozoen begünstigt.

Durch die zunehmende Wasserknappheit erpro-
ben Betreiber von Aquakulturanlagen, wie sie einen 
Teil des Prozesswassers im „Teilkreislauf“ führen 
können, um dem abnehmenden Wasserdargebot 
begegnen zu können. Um der steigenden Wasser-
temperatur zu begegnen, werden Aquakulturanla-
gen zunehmend überdacht und dadurch beschattet.

Die Sicherstellung einer ausreichenden Wasser-
menge in geeigneter Temperatur ist für die Siche-
rung der aquatischen Lebensgemeinschaften ein-
schließlich der Wildfischbestände sowie für den 
Betrieb von Aquakulturen für die Erwerbs- und Frei-
zeitfischerei zwingend notwendig. Ebenso bedeut-
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Durch geringere Verdünnung des Kläranlagenablaufs bei Niedrigwasser steigen 
Stoffkonzentrationen im Gewässer an.

Dicht gedrängt am Neckar bei Stuttgart: Industrie und Energiewirtschaft 
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3.5 ENERGIEGEWINNUNG, KÜHLUNG 

UND  INDUSTRIELLE PRODUKTION

3.5.1 WASSERKRAFT

Elektrische Energie aus Wasserkraft wird überwie-
gend von Flusskraftwerken an den Staustufen kana-
lisierter Flüsse, von Kleinwasserkraftanlagen oder 
von Wasserkraftanlagen an Talsperren beziehungs-

weise Pumpspeicherseen erzeugt. Ein weiterer Teil 
stammt aus Ausleitungswasserkraftanlagen, meist 
ehemalige Mühlenbetriebe, an Mittelgebirgsgewäs-
sern. In Baden-Württemberg stammten im Jahr 2019 
insgesamt 7,9 Prozent der Bruttostromerzeugung 
aus Wasserkraft (Deutschlandweit: circa 3,6 Pro-
zent). Neben 65 Anlagen, die mit einer Leistung 
von mehr als einem Megawatt zur großen Wasser-
kraft zählen, sind rund 1.700 Anlagen mit einer Leis-
tung unter einem Megawatt (die sogenannte kleine 
Wasserkraft) anzutreffen. Da im Rahmen der Was-
serkraftnutzung direkt in die  Gewässer eingegriffen 
wird, können Konflikte mit der Gewässerökologie 
und der Fischerei entstehen, die bei niedriger Was-
serführung potenziell noch verschärft werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Zulas-
sung von Wasserkraftanlagen bis zu 1.000 Kilowatt 
sind in einer gemeinsamen Verwaltungsvorschrift 
des Umweltministeriums und des Ministeriums für 

3.4 ABWASSERBESEITIGUNG

Die kommunale Abwasserbeseitigung ist ein essen-
zieller Teil der Daseinsvorsorge. Die Reinigungsleis-
tung selbst ist in der Regel nicht von Niedrigwasser 
betroffen, wohl aber das aufnehmende Gewässer 
hinsichtlich des Mischungsverhältnisses von Kläran-
lagenablauf und dem Abfluss im Gewässer. Im 
 Rahmen der Einleiterlaubnis werden die zulässigen 
Ablaufkonzentrationen für Nährstoffe und die orga-
nische Restbelastung festgesetzt. Für die Prüfung 
schädlicher oder nachteiliger Gewässerveränderun-
gen im Sinne von §§ 12, 13 WHG wird ein Bemes-
sungsabfluss im Gewässer zugrunde gelegt. Laut 
Berechnungen der LUBW (2016) besteht der Durch-
fluss des Neckars bei mittlerem Niedrigwasser-
abfluss (MNQ) zu etwa einem Drittel aus geklär-
tem Abwasser. Insbesondere bei ungewöhnlich lang 
 anhaltendem Niedrigwasser können sich Einleitun-
gen aus Abwasserbehandlungsanlagen auf Grund 
der verringerten Verdünnung, der damit verbun-
denen erhöhten Stoffkonzentration sowie gegebe-
nenfalls einer Temperaturerhöhung im Gewässer 
s owohl auf die Gewässerökologie als auch auf 
 andere Nutzungen negativ auswirken.

Bei abflussarmen Gewässern führt der Kläranla-
genablauf in längeren Trockenperioden oftmals 
dazu, dass die geringe Wasserführung nicht weiter 
abnimmt, ein Gewässer nicht trockenfällt und die 
Gewässerfunktion grundsätzlich erhalten bleibt. 
Dann entspricht aber die Wasserqualität weitge-
hend der des Kläranlagenablaufes. Für Kläranlagen, 
die in ein Gewässer einleiten, das zeitweise oder 
vollständig versickert oder dessen Abwasseranteil 
bei mittlerem Niedrigwasserabfluss (MNQ) beson-
ders hoch ist, sieht die Spurenstoffstrategie des 
 Landes Baden-Württemberg daher den Ausbau mit 
einer weitergehenden Reinigungsstufe vor.

Außerdem können Spülstöße aus Misch- und 
Regenwasserentlastungen bei stärkeren Regenereig-
nissen zu einer Verschlechterung der Sauerstoffver-
hältnisse führen, insbesondere wegen der nach län-
geren Trockenperioden höheren organischen Belas-
tung aus Ablagerungen im Kanalnetz.

sam ist der Erhalt beziehungsweise  die Wiederher-
stellung der natürlichen Klimaresilienz der Ober-
flächengewässer.
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Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz ver einbart. Diese enthält fachliche Kriterien 
für die  Gesamtbeurteilung einer Wasserkraftnut-
zung, die auch das Vorgehen zur Festlegung einer 
erforderlichen Mindestwasserführung bei Auslei-
tungskraftwerken umfasst. Bei Wasserkraftanlagen 
führt eine geringere nutzbare Wassermenge wäh-
rend einer Niedrigwasserperiode zur Verringerung 
der Kraftwerksleistung und zu zeitlichen Einschrän-
kungen des Turbinen betriebes. Bereits vor einer 
Abschaltung der Wasserkraftanlagen wegen geringer 
Wasserführung kann es verstärkt zur Ausbildung 
von Schwall- und Sunk-Situationen kommen. Auch 
eine unterschiedliche Zielsetzung kann hier rele-
vant sein: Strom-Eigennutzer haben Interesse, den 
Strom dann zu produzieren, wenn dieser benötigt 
wird, Strom-Einspeiser hingegen haben Interesse an 
einer gleichmäßigen Wasserführung und Strompro-
duktion, da so die Produktion maximiert und das 
Material durch die Verringerung von Regelungsvor-
gängen geschont wird. Durch eine sensibel einge-
stellte Regelung der Anlagen können Schwall- und 
Sunk-Situationen induziert oder verstärkt werden. 
Eine intensivere wasserwirtschaftliche Steuerung 
beziehungsweise eine Abstimmung mit den Betrei-
bern ist erforderlich, um Schwall- und Sunk-Effekte 
so weit wie möglich zu vermeiden.

3.5.2 ZUKUNFTS- / BRÜCKENTECHNOLOGIEN 

AN DER SCHNITTSTELLE ENERGIE- UND 

WASSERWIRTSCHAFT

In Zukunft können weitere Themen, die wasser-
wirtschaftlich relevant sind und Schnittstellen zum 
Management von Wassermangel haben, in der Ener-
giewirtschaft an Relevanz gewinnen. Diese müssen 
hinsichtlich ihrer Anforderungen, der möglichen 
negativen Auswirkungen sowie positiven Effekte 
auf das Grundwasser und die Oberflächengewässer 
sorgfältig geprüft werden. So bilden sich in neuen 
Anwendungen wie der Elektrolyse auch neue Was-
serbedarfe, die je nach Entwicklung der Märkte für 
Wasserstofftechnologien oder der rechtlichen Vor-
gaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Energiewende sehr hoch sein können. Auch für 
die Wärmegewinnung durch den Betrieb von Fluss-
wärmepumpen ist ein Mindestpegel an Flusswas-
ser notwendig. Große Flusswärmepumpen sind in 
Mannheim und Stuttgart in Planung, kleinere Anla-
gen sind bereits installiert, zum Beispiel in Rotten-
burg am Neckar. Die Nutzung dieser Technologie 
könnte sich durch den Wärmeentzug unter be-
stimmten Bedingungen positiv auf das Temperatur-
niveau von Flüssen auswirken. Es besteht allerdings 
auch die Möglichkeit, die Technologie zur Kühlung 
von Gebäuden zu nutzen. Durch den Wärmeeintrag 
können sich dann negative Effekte für die Gewässer 
und das Grundwasser ergeben.

3.5.3 KRAFTWERKSKÜHLUNG

In Baden-Württemberg wird ein Großteil des ent-
nommenen Oberflächenwassers für die Kühlung in 
thermischen Kraftwerken (Kohle- und Kernkraft) 
eingesetzt. Je nach installiertem Kühlsystem wird 
ein großer Teil des entnommenen Wassers erwärmt 
wieder in das Oberflächengewässer eingeleitet oder 
teilweise über Kühltürme verdunstet (LUBW, UM 
2021). Steigende Wassertemperaturen führen für die 
Kraftwerksbetreiber zunächst zu einer Reduktion 
der Kraftwerkskühlung und damit der produzierten 
Leistung. Die zuständige Wasserbehörde setzt kon-
krete wasserrechtliche Vorgaben für die Aufwärm-
spanne, die maximale Mischwassertemperatur im 
Fluss und zum Teil auch für die zur Verdunstung 
herangezogene Wassermenge fest, mit dem Ziel, die 
gewässerökologischen Anforderungen zu erfüllen. 
Bei Erreichen der wasserrechtlichen Schwellenwerte 
muss die Energieproduktion gedrosselt oder einge-
stellt werden.

Die Wärmeeinleitungen von thermischen Kraft-
werken in Baden-Württemberg haben seit 2000 
kontinuierlich abgenommen, ebenso die für die 
Kraftwerkskühlung entnommenen Wassermengen 
(seit 1998). Dies ist zum einen auf die zunehmende 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen zurück-
zuführen, für die in der Regel keine Kühlwassernut-
zung notwendig ist. Daneben führt der Kohle- und 
Kernenergieausstieg zu einer deutlichen Reduk- 
tion des Wärmeeintrags.

Zum anderen hat das Instrument des Wasserent-
nahmeentgelts und dessen Erhöhung im Jahr 1998 
einen Technologiewandel unterstützt: Die Kraft-
werksbetreiber setzen vermehrt auf wassersparende 
Technologien (unter anderem Ablaufkühlung, Kreis-
laufkühlung, Mehrfachsysteme), um Kosten zu spa-
ren (LUBW, UM 2021) (siehe auch Kapitel 4.4). 
Diese Technologien werden insbesondere bei mo-
dernen Kraftwerken und den in Planung befindli-
chen erdgasbefeuerten GuD-Anlagen zum Ersatz 
von Kohleanlagen umgesetzt.

3.5.4 INDUSTRIELLE PRODUKTIONSPROZESSE

Für industrielle Produktionsprozesse wird insge-
samt deutlich weniger Wasser aus Grund- und Ober-
flächengewässern entnommen als für die Kraftwerks-
kühlung. Je nach Produktionsprozess wird das ent-
nommene Wasser nach der Nutzung und Reinigung 
zu einem geringeren Anteil wieder in das Gewässer 
eingeleitet. Auch bei der industriellen Produktion 
sind die Wasserbedarfe rückläufig, was mit der 
 Modernisierung der Technik und den oben erwähn-
ten finanziellen Anreizen zusammenhängt. Die 
Wasserentnahme ist jedoch bei bestehenden was-
serrechtlichen Erlaubnissen nicht immer an einen 
Mindestwasserabfluss gekoppelt. Dies ist insbeson-
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Die Schiffbarkeit des Neckars ist für den Transport von Massengütern von großer wirtschaftlicher Bedeutung für BadenWürttemberg.

2 Für die Verwaltung und Betrieb der Wasserstraßen ist nach Artikel 89 des Grundgesetzes der Bund beziehungsweise die   
  Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zuständig.
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3.7 NATUR- UND ARTENSCHUTZ, BODEN-

SCHUTZ

Wasserabhängige Ökosysteme wie Fließ- und Stand-
gewässer, Moore, Feucht- und Nasswiesen, Sumpf-, 
Bruch-, Moor- und Auenwälder sind von sommer-
licher Austrocknung bedroht und die Gesamt-Was-
serbilanz kann sich verringern. In Baden-Württem-
berg existieren insgesamt 43.350 Hektar Anmoor-, 
Niedermoor oder Hochmoorflächen. Bereits durch 
die projizierten Zunahmen der Lufttemperaturen 
kommt es zu einer Verringerung der für Moor-
Standorte klimatisch geeigneten Räume. Zudem 
verschärft die erwartete sommerliche Wasserknapp-
heit die Situation. In diesen Ökosystemen leben 
 einige bedrohte Arten (laut Rote Liste und Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie) und Lebensraumtypen, die 
häufig sehr empfindlich gegenüber Änderungen ih-
rer Umweltbedingungen sind. Hinzu kommt, dass 
Moore als CO

2
-Senke auch für den Klimaschutz 

eine wichtige Rolle spielen (UM 2013).
Nicht nur Moore und Feuchtgebiete, alle Böden 

nehmen zentrale Funktionen im Wasserhaushalt ein: 
Sie speichern Wasser und tragen so zur Grundwas-
serneubildung bei, sie filtern das Wasser und dienen 
somit als Schadstoffpufferung. Daneben sichern 
 Böden die Wasser- und Nährstoffversorgung von 

3.6 SCHIFFFAHRT

Seit 2015 gab es entlang der für Baden-Württemberg 
bedeutenden Bundeswasserstraße2 Rhein in jedem 
Jahr Einschränkungen der Schifffahrt wegen Nied-
rigwasser mit jeweils unmittelbarer Auswirkung für 
die Schifffahrt auf dem Neckar (LUBW, UM 2021). 
Die Schiffbarkeit der beiden Flüsse hat enorme wirt-
schaftliche Bedeutung, da Massengüter wie Kohle, 
Erdöl oder Kies und Sand hauptsächlich über den 
Wasserweg nach Baden-Württemberg gelangen oder 
abtransportiert werden. Das Ausweichen auf andere 
Verkehrsträger während Niedrigwasserperioden hat 
in den vergangenen Jahren hohe Kosten für die  
Unternehmen sowie die Verbraucherinnen und Ver-
braucher (zum Beispiel durch gestiegene Benzin- 
und Ölpreise) verursacht.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre 
setzen sich immer mehr der von der Schifffahrt ab-
hängigen Unternehmen in Baden-Württemberg mit 
Möglichkeiten der Anpassung und Vorsorge ausein-
ander (zum Beispiel erhöhte Lagerkapazitäten, Ent-
wicklung angepasster Verkehrskonzepte). Zudem 
hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur gemeinsam mit den am Rhein ansässi-
gen großen Unternehmen den Aktionsplan „Nied-
rigwasser Rhein“ entwickelt. Dieser stellt acht 

Punkte in vier Handlungsfeldern vor, mit welchen 
zuverlässig kalkulierbare Transportbedingungen am 
Rhein geschaffen werden sollen. Bei Niedrigwasser 
können sich außerdem Einschränkungen für motori-
sierte Privatboote und Passagierschifffahrt ergeben.

dere auf fehlende Abflussdaten zurückzuführen, 
denn das bestehende Pegelmessnetz ist zu weit-
maschig, um lokal nutzbar zu sein. Ähnliches gilt 
auch für temperaturabhängige Einleitungserlaubnisse 
und Temperaturmessdaten.
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Waldbrand: Sicherstellung Löschwasserversorgung erforderlich. 

Nur bei ausreichender Wassertiefe möglich: Kanufahren auf der oberen Donau 

Als wichtige Wasser und CO2Speicher sind Moore wie das Schwenninger Moos zunehmend von Austrocknung bedroht. 
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3.9 BRANDSCHUTZ

Mit zunehmenden Trockenperioden, besonders in 
Kombination mit sommerlichen Hitzewellen, steigt 
die Häufigkeit und Intensität von Bränden. Insbe-
sondere Waldflächen sind gefährdet. Die Löschwas-
serversorgung erfolgt im Siedlungsbereich im Allge-
meinen über die öffentliche Wasserversorgung. Bei 
Waldbränden erfolgt die Löschwasserentnahme in 
der Regel aus offenen Gewässern (Bächen, Flüssen, 
Teichen und so weiter) oder Brunnen. Da dieser 
Löschwasserbedarf aus Gewässern in Trockenperio-
den zunehmend nur begrenzt oder gar nicht gedeckt 
werden kann, sind ergänzende Maßnahmen zur 
 Sicherstellung der Löschwasserversorgung erforder-
lich.

3.8 TOURISMUS UND FREIZEIT

Flüsse, Seen und Talsperren sind beliebte Naherho-
lungs- und Tourismusziele. Während Trockenperio-
den oder bei niedrigem Wasserstand können 
 bestimmte Freizeitaktivitäten wie Baden oder Was-
sersport aufgrund ungenügender Wasserqualität 
und erhöhter Keimzahl verboten oder durch unzu-
reichende Wassertiefen eingeschränkt sein. Wasser-
sport bei niedrigen Wasserständen kann empfind-
liche Flachwasserbereiche und die dort lebenden 
Gewässerorganismen schädigen.

Pflanzen. Außerdem stellen Böden an sich einen 
wichtigen Lebensraum dar, der wiederum die Bode-
neigenschaften selbst beeinflusst. Diese Funktionen 
können durch langfristige Veränderungen im Boden-
wasserhaushalt erheblich verändert und beeinträch-
tigt werden: Das Ökosystem Boden wird geschädigt 
und die physikalischen Eigenschaften (zum Beispiel 
Wasserspeicher- und Infiltrationskapazität) können 
sich nachteilig verändern, bis hin zum Verlust des Bo-
dens durch Erosion.

Damit ist auch eine weitere zentrale Funktion der 
Böden als Natur- und Kulturgeschichtliches  Archiv 
gefährdet. Böden konservieren archäologische Fund-
stücke und bilden die Geschichte unserer Natur- und 
Kulturlandschaft ab. Feuchte Boden milieus, insbe-
sondere Moore, erhalten archäolo gische Reste beson-
ders gut. Der Erhalt von Mooren ist somit auch für 
die Bodendenkmalpflege von  Bedeutung.
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4 Aktuelle und zukünftige Bausteine  
 zum Umgang mit Wasserknappheit

Zahlreiche effektive Bausteine zum Umgang 
mit Wasserknappheit vor und während Trocken-
perioden existieren in Baden-Württemberg bereits 
seit Jahren, andere müssen erst noch entwickelt 
werden. Sie stellen zusammen ein komplexes Ge-
flecht von erforderlichen Regelungen und Aktivitä-
ten dar, die im Sinne eines strategischen Manage-
mentsystems jedes für sich wirkungsvoll weiterent-
wickelt und gleichzeitig effektsteigernd aufeinander 
abgestimmt sein müssen.

Wichtigste Grundlage für den Erhalt von wasser-
bezogenen Ökosystemen und für alle nutzungssei-
tigen Steuerungsmaßnahmen ist die Sicherung der 
natürlichen Wasserressourcen in Grund- und Ober-
flächengewässern und deren nachhaltige Bewirt-
schaftung. Die zentralen Steuerungsmöglichkeiten 
basieren auf der Kenntnis und Verbreitung der 
 Fakten, Prognosen und Wirkungsmechanismen zu 
Ökosystemen, zur Infrastruktur und zu den Nutzun-
gen (Monitoring und Information).

Aufbauend auf diesen Grundlagen müssen die 
erforderlichen Wassernutzungen mit der aktuellen 
und zukünftigen Verfügbarkeit und Güte der Res-
sourcen untereinander koordiniert und gesteuert 
werden. Da die Vorsorge für Trockenperioden allein 
die Problematik nicht lösen kann, ist eine Notfall-
planung beziehungsweise die notfallbedingte Steue-
rung der Wasserressourcen ein eigenes Aufgaben-
feld.

Schließlich soll die Realisierung strategischer 
Maßnahmen durch alle relevanten Akteurinnen und 
Akteure mithilfe gezielter finanzieller Förderung 

 sowie durch Kom munika tion und Öffentlichkeits-
arbeit dazu beitragen, dass die Gesamtstrategie zügig 
und effektiv umgesetzt werden kann.

Im Folgenden werden die zentralen Bausteine 
der Strategie vorgestellt und erläutert (siehe Abbil-
dung 3, Seite 18) sowie Chancen und Hürden für 
deren Fortentwicklung benannt. Damit die nachfol-
gend beschriebenen Handlungsansätze nachhaltig 
und integrativ Wirkung entfalten können, sind die 
aus fachlicher Sicht notwendigen strategischen Steue-
rungsmaßnahmen in alle Ebenen der räumlichen 
Planung zu integrieren und mit den jeweiligen 
raum- und umweltplanerischen Instrumenten umzu-
setzen: der Landesplanung mit dem Landesentwick-
lungsplan, Regionalplanung mit dem Regionalplan, 
der kommunalen Bauleitplanung mit dem Flächen-
nutzungsplan und den Bebauungsplänen sowie der 
Landschaftsplanung mit dem Landschaftsprogramm, 
den Landschaftsrahmenplänen, Landschaftsplänen 
und den Grünordnungsplänen. Alle raumbedeut-
samen Planungen sind in den jeweiligen Planungs-
verfahren mit den relevanten Fachplanungsträgern 
beziehungsweise Fachressorts – hier insbesondere 
den Wasserbehörden – durch Beteiligung im Ver-
fahren abzustimmen.

Die Kommunen sind darüber hinaus angehalten, 
die informellen Instrumente der Stadt- und Ortsent-
wicklung zu nutzen. Insbesondere die Aushandlung 
unterschiedlicher Ansprüche an die knappen Flä-
chenressourcen muss auf der übergeordneten strate-
gischen Planungsebene der Kommunen stattfinden, 
um eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (zum Bei-

Um zukünftige Trockenperioden überbrücken zu können, müssen neue strategische Maßnahmen zum Wassermanagement auf den Weg gebracht werden.
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spiel durch die Schaffung „blau-grüner“ Infrastruktu-
ren, multifunktionaler Flächennutzungen, Freihal-
tung oder Entsiegelung von Flächen) vorzubereiten.

4.1 RESSOURCEN SCHÜTZEN UND RESILIENZ  

 DER GEWÄSSERÖKOSYSTEME STÄRKEN

Um den nachteiligen Auswirkungen des Klimawan-
dels und einem steigenden Nutzungsstress begeg-
nen zu können, ist die Sicherung der natürlichen 
Wasserressourcen eine zwingende Grundlage für 
alle nutzungsseitigen Steuerungsmaßnahmen. Fol-
gende wesentliche Ziele werden dabei verfolgt:

•  Die Grundwasserressourcen müssen sowohl 
quantitativ als auch qualitativ für künftige Gene-
rationen erhalten und eine nachhaltige Grund-
wasserbewirtschaftung sichergestellt werden. 
Dies ist auch eine Voraussetzung für den „guten 
Zustand“ des Grundwassers (LUBW 2020).

•  In Oberflächengewässern ist eine ausreichende 
Wasserführung zu sichern, damit die vielfältigen 
Funktionen von Fließgewässern und Seen ge-
währleistet sind.

•  An besonders empfindlichen Gewässern oder 
Gewässern mit einer hohen Abwasserbelastung 
sind Maßnahmen der Abwasserbehandlung zur 
Reduktion des Eintrages von Phosphor und der 
Ausbau mit einer weitergehenden Reinigungs-
stufe zur Spurenstoffelimination entsprechend 
der Spurenstoffstrategie des Landes Baden-Würt-
temberg weiter voranzutreiben.

•  Die Resilienz von Fließgewässerökosystemen ist 
gegenüber den Auswirkungen von Niedrigwas-
ser und dessen Folgen für die Wasserqualität 
in Hinblick auf das Bewirtschaftungsziel „guter 
ökologischer und chemischer Zustand“ der Ge-
wässer zu erhöhen.
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ABBILDUNG 3: BAUSTEINE DER STRATEGIE ZUM UMGANG MIT WASSERMANGEL
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Damit sich Grundwasser neu bilden kann, muss eine beschleunigte Ableitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer vermieden werden.
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4.1.1 STÄRKUNG DES GRUNDWASSERSCHUTZES 

Der Grundwasserschutz umfasst quantitative (Erhalt 
beziehungsweise Erhöhung der Grundwasserneu-
bildung, Abflussrückhalt in der Fläche) sowie quali-
tative Aspekte (Verhinderung von Schadstoff ein trag). 
Beide werden maßgeblich durch die Flächennut-
zung und Bodenbearbeitung beeinflusst. Im Hin-
blick auf Wassermangelsituationen stehen jedoch 
quantitative Aspekte im Fokus der Strategie.

Wie in Kapitel 2.2.1 erläutert, ist in den vergan-
genen Jahren eine rückläufige Grundwasserneubil-
dungsrate zu beobachten. Daher ist die Förderung 
der Grundwasserneubildung insbesondere aus Nie-
derschlag eine wichtige Maßnahme für das Manage-
ment knapper Wasserressourcen. Die durch den 
Klimawandel bedingten Veränderungen im Nieder-
schlagsverhalten können sich zusätzlich nachteilig 
auf das Neubildungspotential auswirken.

Hierfür ist die Minimierung des Oberflächenab-
flusses durch den Erhalt beziehungsweise die Ver-
besserung von Bodeneigenschaften mit Bedeutung 
für das Wasserrückhaltevermögen der Landschaft 
(Infiltrationsfähigkeit der Böden) erforderlich; eben-
so der Erhalt abflussverzögernder Landschafts- und 
Vegetationsstrukturen und die Steigerung der schad-
losen dezentralen Niederschlagsversickerung. Zum 
Schutz der vorhandenen Ressourcen gehören auch 
die naturnahe Entwicklung der Gewässer und 
Auen, die Revitalisierung von naturfern ausgebau-
ten  Gewässerabschnitten oder die Wiedervernäs-
sung von Mooren sowie die angepasste Nutzung 
von Moorböden und weiteren grundwasserbeein-
flussten Böden. Höhere Grundwasserstände in den 
Auen können zu einer Erhöhung des nutzbaren 
Grundwasserdargebots in den angrenzenden Ein-
zugsgebieten führen.

Landwirtschaftlich genutzte Kulturflächen tragen 
ebenfalls zur Grundwasserneubildung bei. Aufgrund 
der Zunahme von Starkregenereignissen sollten 
 diese Flächen daher so bewirtschaftet werden, dass 
eine beschleunigte Ableitung des Niederschlags-
wassers in die Oberflächengewässer vermieden wird. 
Eine an den Standort angepasste Bodenbearbeitung 
kann einen positiven Beitrag leisten. Durch das 
 Befahren bei zu großer Bodenfeuchte neigen Böden 
zur Verdichtung, was das Versickerungsvermögen 
beeinträchtigt. Eine zu fein bearbeitete Bodenober-
fläche führt ebenso zu einer reduzierten Infiltration. 
Vernässungsstellen wurden für eine bessere Nutz-
barkeit und Befahrbarkeit oftmals entwässert oder 
dräniert. Wasserrückhalt auf der Fläche bedeutet des-
halb, soviel Wasser wie möglich so lange wie mög-
lich auf der Fläche zu halten und die Versickerung 
vor Ort zu begünstigen. Es stehen zahlreiche boden-
schonende Bewirtschaftungsmaßnahmen und Ver-
fahren zur Verfügung, die die Infiltrationsleistung 
der Böden erhalten und verbessern können.

Gleichzeitig müssen die Bemühungen zur Reduk-
tion des Nitrat- und Schadstoffeintrags in das Grund-
wasser weitergeführt werden. Insbesondere in Tro-
ckenzeiten ist eine veränderte Dynamik  hinsichtlich 
des Eintrags in das Grundwasser zu erwarten.

In der Waldbewirtschaftung ist der naturnahe, 
multifunktionale Ansatz beizubehalten. Die laufen-
den Aktivitäten zum Waldumbau, Walderhalt und 
zur Wiederbewaldung (zum Beispiel gemischte 
Wälder und moderne bodenschonende Arbeitsver-
fahren) zeigen bereits positive Wirkungen hinsicht-
lich der Wasserfunktionen. Die Sicherstellung einer 
trockenstresstoleranten Waldbedeckung ist die not-
wendige Voraussetzung dafür, dass die Wasserspende 
sich über das Jahr gleichmäßig verteilt und durch 
Kalamitäten (großflächige Waldschäden) verursachte 
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Die Reinigungsstufe zur Spurenstoffentfernung im Klärwerk Tübingen
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4.1.2 SICHERUNG AUSREICHENDER 

 WASSERFÜHRUNG

Ausreichende Wasserführung ist auch in langen nie-
derschlagsfreien Perioden die Voraussetzung sowohl 
für eine intakte Gewässerökologie (siehe auch Kapi-
tel 4.1.4) als auch für viele anthropogene Nutzungen. 
Da sich Oberflächengewässer in Trockenzeiten weit 
überwiegend aus dem Grundwasser speisen, sind 
die in Kapitel 4.1.1 beschriebenen Maßnahmen zur 
 Stärkung der Grundwasserneubildung auch bei Nie-
drigwasser in Oberflächengewässern wirksam. Auch 
eine vorsorgende Nutzungssteuerung sowie eine 
 vorausschauende wasserwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung sind Bausteine, um eine ausreichende Wasser-
führung zu gewährleisten (siehe auch Kapitel 4.3.2).

4.1.3 WEITERGEHENDE ABWASSERBEHANDLUNG

Eine ordnungsgemäß und zuverlässig funktionie-
rende Abwasserreinigung trägt insbesondere in 
Niedrigwasserzeiten zur Erreichung der quantita-
tiven und qualitativen Anforderungen im Gewässer 
bei. Es ist davon auszugehen, dass auf lange Sicht 
die Veränderungen des Abflussgeschehens, vor  allem 
die Abnahme des mittleren Niedrigwasser abflus-
ses, zu weitergehenden Anforderungen an die 
 Reinigungsleistung von Abwasserbehandlungsanla-
gen führen werden.

Die im Rahmen des WRRL-Maßnahmenpro-
gramms eingeleiteten Anstrengungen zur Reduktion 
des Eintrags von Phosphor über Kläranlagen und 
die Mischwasserbehandlung sind weiter voranzu-
treiben. Dank der Spurenstoffstrategie des Landes 
Baden-Württemberg wird der Ausbau von Kläranla-
gen mit einer Reinigungsstufe zur Spurenstoffent-
fernung bereits sehr erfolgreich gefördert: Vor allem 
an besonders empfindlichen Gewässern sowie an 
Gewässern, die zeitweise oder vollständig versickern 
oder deren Abwasseranteil im Gewässer bei mitt-
lerem Niedrigwasserabfluss besonders hoch ist.

Einleitungen aus Regenwasseranlagen haben 
 einen erheblichen Anteil an den stofflichen Einträ-
gen in die Gewässer, insbesondere bei stärkeren 
 Regenereignissen nach längerer Trockenperiode. 
Maßnahmen des urbanen Wasserressourcenmanage-
ments wie Abkopplung von Flächen und ortsnahe 
Versickerung können einen Beitrag leisten, die 
 potenziellen Schmutzfrachtabgaben in Gewässern 
zu reduzieren. Wo dies nicht möglich ist, kann der 
Eintrag an einzelnen Anlagen, zum Beispiel durch 
Einbau von Retentionsbodenfiltern oder Schrägklä-
rern, reduziert werden. Gemeinden und Gemeinde-
verbände als Betreiber von Kläranlagen und Regen-
überlaufbecken müssen bis 31.12.2024 alle Regen-
entlastungsanlagen mit Messeinrichtungen ausstat-
ten und das Funktionieren der Messanlagen nach-
weisen (UM-Erlass vom 02.07.2021). Auch gilt es, 

Nitratausträge vermieden werden. Auch Wald wege, 
Entwässerungseinrichtungen sowie der Befahrungs-
zustand von Waldböden haben einen messbaren 
Einfluss auf den Oberflächenabfluss. Es sollte außer-
dem beachtet werden, dass bei Neuanlage von 
Waldwegen kein Grundwasserleiter angeschnitten 
und geeignetes, das heißt unbelastetes Material ver-
wendet wird.

Ferner ist die Vermeidung bzw. Minimierung der 
Bodenversiegelung notwendig. Hier haben Träger 
der Bauleit-, Stadt- und Verkehrsplanung zentrale 
Rollen inne: So sollen ausreichend unversiegelte 
Freiflächen vorgesehen werden, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung multifunktionaler Flächennutzun-
gen, die eine urbane Nutzung und gleichzeitig die 
Versickerung von Niederschlagswasser zulassen. Für 
versiegelte Flächen sind konsequent die Möglichkei-
ten der schadlosen dezentralen Niederschlagswasser-
beseitigung zu nutzen.

Raumplanerische und wasserrechtliche Instru-
mente, die dem flächigen vorsorgenden Grundwas-
ser- und Trinkwasserschutz dienen, sind konsequent 
einzusetzen. Diese Belange müssen entsprechend 
ihrer existenziellen Bedeutung zur Daseinsvorsorge 
eine hohe Gewichtung in allen Abwägungsverfah-
ren erhal ten. Maßnahmen hierfür sind:

• Die zügige Neuausweisung und Aktualisierung 
von Wasserschutzgebieten für die öffentliche 
Wasserversorgung nach dem Stand der Technik.

• Die landesweite Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von Wasser-
vorkommen im Rahmen der Regionalplanung 
(die Pflicht zu entsprechenden Festlegungen er-
gibt sich aus den Zielen von Plansatz 4.3.1 des 
Landesentwicklungsplans 2002).
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Ufernahe Vegetation wirkt einer Erhöhung der Wassertemperatur entgegen.
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4.1.4 VERBESSERUNG DER GEWÄSSERÖKOLOGIE

Die aquatischen Lebensräume werden sich auf-
grund eines geänderten Temperaturregimes wan-
deln. Einzelne Arten oder bestimmte Nahrungs-
netze haben sehr spezielle Anforderungen an ihren 
Lebensraum und können sich kaum an veränderte 
Umweltfaktoren wie wärmeres Wasser, höhere Nähr-
stoffgehalte oder fehlende Lebensräume anpassen. 
Aufgrund unzureichender Vernetzung (Durchgän-
gigkeit) können potenzielle Lebensräume nicht er-
schlossen werden. Insgesamt wird die Gewässeröko-
logie als hoch vulnerabel eingestuft und es bedarf 
daher eines besonderen Augenmerks bei der Erhö-
hung der Widerstandsfähigkeit.

Bereits kurzzeitige Extremtemperaturen des Was-
sers gepaart mit niedrigem Sauerstoffgehalt – was bei 
geringem Wasserabfluss sehr viel eher auftritt als bei 
normalem Abfluss – führen zu physiologischem 
Stress und erhöhten Stoffwechselraten bei Fischen 
und einheimischen Krebsen. Dies kann sich negativ 
auf die Populationen auswirken. In Niedrigwasser-
perioden sind bereits jetzt die Wassertiefen und 
Fließgeschwindigkeiten für einige Fischspezies zu 
gering.

Aber nicht nur Fische und einheimische Krebse, 
sondern auch andere Gewässerorganismen wie zum 
Beispiel die am Gewässerboden lebenden wirbel-
losen Organismen (Makrozoobenthos) sind emp-
findlich gegenüber Niedrigwasserständen, geringen 
Fließgeschwindigkeiten und hohen Wassertempera-
turen. Wärmeempfindliche Arten werden aufgrund 
der Erwärmung in kühlere Bereiche aufwärts wan-
dern. Kälteliebende Arten werden verdrängt oder 
finden keine geeigneten Lebensräume mehr vor. In 
kleineren Fließgewässern kann es in Niedrigwasser-
perioden künftig vermehrt zu einer Gefährdung 
durch Austrocknung kommen.

Naturnahe Ufervegetation wie Wald, Galerie 
oder Röhricht hat einen wichtigen Einfluss auf die 
Gewässerökologie, sie beschattet das Gewässer und 
wirkt einer Erhöhung der Wassertemperaturen ent-
gegen. Dieser Effekt ist besonders bei kleineren 
Fließgewässern zu beobachten, bei größeren Gewäs-
sern hat die Beschattung durch die begleitende 
Ufervegetation einen geringeren Einfluss auf die 
Gewässertemperatur. 

Resilienz und Anpassungskapazität gegenüber 
Extremereignissen sind umso größer, je besser der 
Zustand eines Gewässersystems und dessen Struk-
turvielfalt sind. Daher müssen folgende Maßnah-
men in Hinblick auf die Vorsorge vor Niedrigwas-
ser- und Hitzeperioden ergriffen werden:

• Gewässerumbau und -unterhaltung müssen an 
natürlichen Gewässerstrukturen orientiert wer-
den, da diese dem Ökosystem Fließgewässer 
 ermöglichen, mit Niedrigwasserzeiten besser 
umzugehen. Gewässer sind daher durchgängig 
naturnah zu gestalten beziehungsweise zu ent-

Verbesserungen in der Reinigungsleistung und Rück-
haltemöglichkeiten zu verwirklichen. Kanäle und 
Stauräume sind regelmäßig zu reinigen, um größere 
Schmutzansammlungen vorzubeugen.

Ergänzend kann die Abwasserwärmenutzung 
aus dem Auslauf von Kläranlagen – bei der dem ein-
geleiteten Wasser selbst die Wärme entzogen wird – 
einen positiven Beitrag für den Wärmehaushalt der 
Oberflächengewässer leisten.
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Peilrohr einer Grundwassermessstelle in BadenWürttemberg
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4.2 UMWELTMONITORING UND 

 INFORMATIONSBEREITSTELLUNG

Die LUBW ist als Trägerin des gewässerkundlichen 
Dienstes beauftragt, Wassermenge und -qualität von 
Grund- und Oberflächengewässern in Baden-Würt-
temberg regelmäßig zu überwachen. Für das Manage-
ment von Extremwettersituationen wie Niedrig-
wasser und Trockenperioden besteht ein darüber 

hinausgehender Bedarf an flächendeckenden, lau-
fenden Aufzeichnungen und kurzfristigen Aus-
wertungen von Daten als wichtige Grundlage für 
 Situationsanalysen und Vorhersagen. Nur wenn 
die notwendigen Grundlagen und Einrichtungen 
geschaffen werden, kann die LUBW alle erforder-
lichen Daten und Analysen für das Management der 
vielfältigen Anforderungen diverser Akteurinnen 
und Akteure bei Wassermangel bereitstellen. Der 
hierzu erforderliche Bedarf wird nachfolgend näher 
dargestellt.

4.2.1 MONITORING DES GRUNDWASSERS

Der Überwachung des Grundwassers kommt eine 
zentrale Bedeutung zu, um kritische Entwicklungen 
zu erkennen und Defiziten in der Qualität und 
Menge des Grundwassers entgegenzuwirken.

Die Ergebnisse der Untersuchungen des gewäs-
serkundlichen Dienstes werden jährlich von der 
LUBW im Bericht zum Grundwasserüberwachungs-
programm veröffentlicht. Sie sind auch Grundlage 
für die Bewertung des chemischen und mengen-
mäßigen Zustands der Grundwasserkörper gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie sowie für die Bewertung 
mit Nitrat belasteter Gebiete gemäß Düngeverord-
nung. Einen Beitrag zum qualitativen Grundwasser-
monitoring in den Wasserschutzgebieten Baden-
Württembergs leistet die Schutzgebiets- und Aus-
gleichsverordnung (SchALVO). Im Rahmen der 
SchALVO werden jährlich die Wasserschutzgebiete 
auf Grundlage des Kooperationsmessnetzes der 
Wasserversorgungsunternehmen (circa 2.400 Mess-
stellen) auf Nitrat und Pflanzenschutzmittel unter-

wickeln. Die Erkenntnisse und Konzepte aus 
der Landesstudie Gewässerökologie sind dabei 
konsequent umzusetzen. Rückzugsräume für die 
Fauna sind so zu entwickeln, dass sie auch in 
Niedrigwasserzeiten zur Verfügung stehen.

• Niedrigwasserrinnen und Kolke sind gerade für 
die Niedrigwasser-Resilienz von großer Bedeu-
tung.

• Kühlere, durch einen gewässertypspezifischen 
Gehölzsaum beschattete Uferbereiche als Rück-
zugsraum für wärmesensible Arten tragen zur 
Verbesserung der Lebensraumbedingungen bei. 
Hierzu ist ein konsequenter Schutz von Gewäs-
serrandstreifen entsprechend den gesetzlichen 
Regelungen (§ 29 Wassergesetz) erforderlich.

• Zur Stabilisierung des Ökosystems Gewässer 
mit Aue gegenüber Trockenheit und Niedrig-
wasser können gewässernahe Bereiche mit ent-
sprechendem Entwicklungspotenzial gesichert 
werden. Die Grundlagen aus der Landesstudie 
Gewässerökologie sind dabei zu beachten. Über 
den Biotopverbund Gewässerlandschaften kön-
nen Synergien zur Entwicklung von Auen oder 
Feuchtstandorten erschlossen werden.
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Wassergütemessstation Karlsruhe beim Rheinhafen
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4.2.2 MONITORING DER OBERFLÄCHEN-

GEWÄSSER

Als Teil des gewässerkundlichen Dienstes in Baden-
Württemberg nimmt das hydrologische Landes-
messnetz mit seinen 256 Pegeln eine zentrale Rolle 
ein. Auf Basis der gewonnenen Pegelmesswerte 
werden flächendeckende Aussagen zu hydrologi-
schen Abfluss-Kennwerten am Gewässer für fast 
13.000 Einzugsgebiete in Baden-Württemberg abge-
leitet: darunter der mittlere Abfluss [MQ], der mitt-
lere Niedrigwasserabfluss [MNQ] und Hochwasser-
abflüsse wie MHQ, HQT und HQExtrem (LUBW 
2021b). Nur rund die Hälfte der 256 Pegel (genau: 
132 Pegel) sind „ideal“ oder „gut“ geeignet für ver-
lässliche Aussagen zum Niedrigwasserabfluss. Dies 
bedeutet, dass die Messunsicherheit bei niedri-
gen Abflüssen und geringen Wassertiefen hoch 
sein kann. Zur Schaffung eines flächendeckenden 
 Niedrigwassermessnetzes müssen Pegelanlagen an 
 Oberflächengewässern teilweise optimiert oder neu 
 errichtet werden, insbesondere an Gewässern II. 
Ordnung. Ebenso ist zu prüfen, ob auch Pegelanla-
gen privater Betreiber für das Monitoring mit ver-
hältnismäßigem Aufwand nutzbar gemacht werden 
können.

Um kritische regionale Entwicklungen rechtzei-
tig erkennen zu können, sind zukünftig mehr Ab-
flussmessungen und zeitnahe Auswertungen erfor-
derlich. Empfohlen wird auch die Herausgabe eines 
gewässerkundlichen Jahresberichtes und die regel-
mäßige, beispielsweise alle fünf Jahre aktualisierte 
Fortschreibung und Bewertung von Niedrigwasser-

sucht. Darüber hinaus werden die Informationen zu 
Grundwasserquantität und -qualität für das Monito-
ring der Trinkwasserversorgung benötigt.

Für das Klimafolgen-Monitoring besteht bei 
der Grundwasserüberwachung Handlungsbedarf. 
Um eine größere räumliche Abdeckung zu errei-
chen und die Datenqualität zu verbessern, sind die 
vorhandenen Messnetze anzupassen und weitere 
Grundwassermessstellen einzurichten. Ebenso ist zu 
prüfen, inwieweit Messstellen, zum Beispiel der 
Wasserversorgungsunternehmen, für das Monito-
ring genutzt werden können. Bestehende Messstel-
len sind mit Datenloggern und Temperatursonden 
auszustatten, um den Datenabruf zu automatisieren 
und zeitnahe Prognosen zu ermöglichen.

Für eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaf-
tung sind regionale oder lokale Wasserbilanzen 
 erforderlich, die über Grundwasser- und Wasser-
haushaltsmodelle ermittelt und bereitgestellt wer -
den müssen. Sie sind als Entscheidungshilfe not-
wendig, um zukünftig Grundwassererschließungen 
und -entnahmen, Wasserrechtsverfahren, konkurrie-
rende Nutzungsinteressen et cetera ressourcenge-
recht beurteilen zu können.

Es ist notwendig, dass Echtzeitdaten, Langzeit-
beobachtungen und Statistiken zu Grundwasser-
ständen und -temperaturen und Quellschüttungen 
über das Internet und Intranet zur Verfügung ge-
stellt werden. Es sind (öffentliche) Downloadoptio-
nen einzurichten, die es möglich machen, die Daten 
in gängigen Dateiformaten zu exportieren. Diese 
dienen als Datenbasis für regionale Grundwasser-
modelle und -bilanzen.
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Auch für die Niedrigwasservorhersage bilden Pegelmessungen die Grundlage.
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4.2.4 REGIONALE WASSERBILANZIERUNG 

FÜR IST-ZUSTAND UND ZUKUNFT

Aufgrund des Klimawandels werden sich im jah-
reszeitlichen Verlauf die Bodenfeuchtigkeit und 
Grundwasserneubildung, die Wasserverfügbarkeit 
in den Gewässern sowie das Auftreten und die Grö-
ßenordnungen von Hoch- und Niedrigwasser verän-
dern. Auch bei den Wassertemperaturen werden 
deutliche Änderungen eintreten.

Über das landesweite Wasserhaushalts- und 
Wärmemodell LARSIM (LARSIM-Entwicklergemein-
schaft 2020) lässt sich dies sowohl in Echtzeit (HVZ) 
als auch für Klimaprojektionen (KLIWA) und ver-
gangene Dekaden räumlich hochaufgelöst für die 
gesamte Landesfläche berechnen.

In den Wasserhaushalts- und Grundwassermo-
dellen können nicht nur aktuelle wasserwirtschaftli-
chen (Bilanz-)Daten, wie zum Beispiel Wasserent-
nahmen, sondern auch unterschiedliche Zukunfts-
szenarien untersucht und bewertet werden. Auch 
das Zusammenwirken unterschiedlicher Maßnah-
men in den Gewässer- und Grundwassereinzugsge-
bieten wird betrachtet. Hierzu bedarf es zuverlässi-
ger Prognosen für den zukünftigen Wasserbedarf 
zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich.

Angesichts der ökologischen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Bedeutung auch zukünftig 
 gesicherter Wasserressourcen bedarf es des Aufbaus 
 eines On-Demand-Dienstes „Wasserbilanz“ im Intra-
net. Über diesen sollen die Vollzugsbehörden und 
andere Nutzer detaillierte regionale Szenarien für 
die berechneten aktuellen und zukünftigen Bilan-
zen zur Wasserverfügbarkeit abrufen können. Zu-
sätzlich sind die Daten in Form eines landesweiten 
Informationsdiensts „Wasserbilanz“ (Prognosedienst) 
aufzubereiten, über den die verschiedenen Größen 

4.2.3 LANDESWEITER NIEDRIGWASSERMONITOR 

UND NIEDRIGWASSERVORHERSAGE

Es wird nicht möglich sein, an allen Gewässern 
(Oberflächengewässer und Grundwasserleiter) mit 
Wasserentnahmen einen Zeigerpegel zur objektiven 
Niedrigwasserbewertung einzurichten. Um den 
Wassernutzern auch für Gewässer ohne Messdaten 
eine objektive Information zur Niedrigwasserlage 
bereitstellen zu können, bedarf es einer regionsbe-
zogenen Niedrigwasserklassifizierung bis in kleine 
Einzugsgebiete. Vergleichbar zur regionalen Hoch-

wasserfrühwarnung der LUBW ist die Bereitstel-
lung einer täglich aktualisierten landesweiten Karte 
zur Niedrigwasserlage mit „Ampelfarben“ erforder-
lich, sowohl für den aktuellen Zustand als auch eine 
Abschätzung für die Folgetage. Diese regional ein-
zugsgebietsbezogene Information – eine Frühwar-
nung zur Niedrigwasserlage („Niedrigwassermoni-
tor“) – ist eine wesentliche Ergänzung zu den 
punktuellen Pegelmessungen.

Im Bereich der pegelbezogenen Niedrigwasser-
vorhersage für rund 100 Gewässerpegel in Baden-
Württemberg gibt es derzeit einen Vorhersagezeit-
raum und damit einen Planungshorizont von maxi-
mal 10 Tagen in die Zukunft. Seitens der Wassernut-
zer im Land besteht ein großer Bedarf, diesen Pla-
nungshorizont hin zu hydrologischen Mittel- und 
Langfristabschätzung deutlich zu erweitern. Behör-
den, Naturschutz, Landwirte, Unternehmen sowie 
private Haushalte könnten so frühzeitig vorsor-
gende Maßnahmen ergreifen.

kennwerten sowie von Trendanalysen zum regiona-
len Abflussgeschehen.

Im Hinblick auf die gewässerökologische Rele-
vanz sind neben dem Abfluss Wassertemperatur, 
Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit wichtige Parame-
ter. Diese werden derzeit nur an 26 Gewässergüte-
stationen kontinuierlich erfasst – schwerpunktmäßig 
am gestauten Neckar und seinen Zuflüssen sowie 
an Rhein und Donau. Temperatur- und weitere 
 Gütedaten werden gemessen und im Internet dar-
gestellt. An den meisten dieser Messstellen ist auch 
eine Temperaturprognose für neun Folgetage ver-
fügbar. Es werden aber räumlich höher aufgelöste 
Informationen benötigt, um künftig tagesaktuell 
 regionale Lageeinschätzungen als Grundlage für 
 Sofortmaßnahmen (zum Beispiel Einschränkung 
von Wasserentnahmen) geben zu können und die 
Datengrundlage für längerfristige Maßnahmen zu 
schaffen. Hierzu müssen Pegel mit den entsprechen-
den Sensoren ausgestattet werden. Zusätzlich wird 
es in Zukunft notwendig sein, Daten privater 
 Betreiber aus der Anlagenüberwachung hinzuzu-
ziehen, wo dies mit verhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist.
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Entscheidend für nachhaltiges Wasserressourcenmanagement: der Austausch zwischen Wasserwirtschaft und Nutzergruppen.
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4.3 BEWIRTSCHAFTUNG UND STEUERUNG 

VON WASSERNUTZUNGEN

Die Abstimmung der Wassernutzungen und deren 
Steuerung hinsichtlich verschiedener Nutzungser-
fordernisse und -möglichkeiten gehört zu den zent-
ralen Aufgaben der Wasserwirtschaft. Das Wasser-
recht schafft den Rahmen dafür, was in der Praxis 
durch die zuständigen Wasserbehörden umgesetzt 
wird. Außerdem besteht in Baden-Württemberg 
ein etablierter und intensiver Austausch zwischen 
der Wasserwirtschaftsverwaltung, den verschiedenen 
Nutzungen und Nutzergruppen, den wasserwirt-
schaftlichen Fachverbänden sowie Wissenschaft 
und Forschung. Dieser Austausch stellt eine 
 wichtige Grundlage für die zukünftige nachhaltige 
 Bewirtschaftung der Wasserressourcen dar. Die Was-
serwirtschaftsverwaltung leistet den wesentlichen 
ressourcenbezogenen Dateninput und bringt die 
fachlichen sowie rechtlichen Grundlagen für das 

der Wasserbilanz (zum Beispiel die aktuelle Boden-
feuchte analog Dürremonitor sowie Niedrigwasser- 
und Grundwasserneubildungskennwerte) für die 
Öffentlichkeit in Kartenform abrufbar und auswert-
bar sind. Nicht nur für den Ist-Zustand (tägliche 
HVZ-Berechnung), sondern auch als Monats- oder 
Jahresmittelwerte sowie für die Zukunftshorizonte 
nah (2021 bis 2050), mittel (2051 bis 2070), fern 
(2071 bis 2100) und für vergangene Dekaden (2000 
bis 2020) sollen die Daten abrufbar sein. Die Dar-
stellung von Zukunftshorizonten kann einen wich-
tigen Beitrag dazu leisten, die Dringlichkeit von 
Handlungserfordernissen auch in Gebieten zu un-
terstreichen, die zwar aktuell noch nicht betroffen 
sind, es in Zukunft aber sein werden.

4.2.5 AUFBAU EINES NIEDRIGWASSER-

INFORMATIONSZENTRUMS ZUR BÜNDELUNG 

UND BEWERTUNG DER INFORMATIONEN

Damit das bisherige, das aktuelle und das zukünf-
tige Wasserdargebot in Baden-Württemberg sowie 
dessen Veränderung erfasst werden und die Einflüs-
se der unterschiedlichen Wirkgrößen auch regional-
spezifisch umfassend bewertet werden können, 
 bedarf es eines Ausbaus des Monitorings, des Ein-
satzes wasserwirtschaftlicher Modelle, einer syste-
matischen Erfassung und zeitaktueller Aufbereitung 
relevanter wasserwirtschaftlicher Daten und des 
Aufbaus eines Wassermangel- und Niedrigwasser-
warnsystems.

Es ist erforderlich, die zur Verfügung stehenden 
Information basierend auf moderner Dateninfra-
struktur in einem bei der LUBW neu einzurichten-
den Niedrigwasserinformationszentrum (NIZ) zu 
bündeln, weiterzuverarbeiten und nutzergruppen-
spezifisch zur Verfügung zu stellen. Dem NIZ ob-

liegt nicht nur der Bündelung der genannten 
 Mess- und Modellinformationen aus den Bereichen 
Oberflächengewässer (einschließlich Seen), Grund-
wasser und Gewässerökologie, sondern als Kompe-
tenzzentrum auch die Gesamtkoordination im 
Fachbereich Wasser. Ebenso bewertet das NIZ die 
Fülle der Informationen und stellt den wasserwirt-
schaftlichen Akteurinnen und Akteuren neben den 
Auswertungen auch Leitfäden, Handlungsempfeh-
lungen und Arbeitsanleitungen zur Verfügung.

Der Aufbau und der Betrieb des NIZ führt 
eine Vielzahl der bisherigen Aktivitäten der LUBW 
 zusammen und ergänzt diese durch zahlreiche 
 Neuerungen. Es erfordert jedoch zusätzliche Res-
sourcen, um den in den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.4 be-
schriebenen Anforderungen gerecht zu werden.
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4.3.1 WASSERRECHTLICHE GRUNDLAGEN

Wasserrechtliche Grundsätze

Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) legt 
in § 5 sogenannte „Allgemeine Sorgfaltspflichten“ 
fest, die künftig mit den zunehmenden Auswirkun-
gen des Klimawandels eine größere Bedeutung als 
bisher erlangen werden. So ist jede Person verpflich-
tet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf 
ein Gewässer verbunden sein können, die nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebote-
ne sparsame Verwendung des Wassers sicherzustel-
len und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts 
zu erhalten (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3 WHG).

Daneben regelt das WHG in § 6 sogenannte 
„Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaf-
tung“. Danach hat eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer vor allem zum Ziel, ihre Funktions- 
und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Natur-
haushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere 
durch den Schutz vor nachteiligen Veränderungen 
der Gewässereigenschaften. Ein weiteres Ziel ist es, 
möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen. 
Zugleich können Gewässer zum Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm auch im Inte-
resse Einzelner genutzt werden; bestehende oder 
künftige Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere für 
die öffentliche Wasserversorgung sind zu erhalten 
oder zu schaffen. 

Über die verschiedenen wasserwirtschaftlichen 
Instrumente, zum Beispiel die Bewirtschaftungs-
planung, die Festsetzung von Wasserschutzgebieten 
oder die Zulassung der einzelnen Gewässerbenut-
zungen, wird eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung im Sinne der Zielvorgaben von den Wasserbe-
hörden des Landes angestrebt. Diese Vorgaben sind 
daher bei der Planung von Gewässer benutzungen, 
aber auch bei anderen Maßnahmen, wie Gewäs-
serunterhaltung und Gewässerausbau, zu berück-
sichtigen.

Die Regelungen des WHG werden in Baden-
Württemberg durch Allgemeine Grundsätze in § 1 
des Landes-Wassergesetzes (WG) ergänzt, wonach 
mit dem Allgemeingut Wasser sparsam und effizient 
umzugehen ist und die Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels berücksichtigt werden sollen.

Wasserrechtliche Zulassung von Gewässer-
benutzungen

Gewässerbenutzungen bedürfen einer wasserrecht-
lichen Zulassung (§§ 8, 9 WHG, § 14 WG). Hierzu 
zählen zum Beispiel das Entnehmen und das Ablei-
ten von Wasser aus oberirdischen Gewässern, die 
Benutzung von Grundwasser oder die Einleitung 
von Abwasser in ein Gewässer. In der Zulassung 
werden der Zweck sowie Art und Maß der Nut-
zung festgelegt und diese sind in aller Regel befris-
tet (§§ 10, 13 WHG). Grundsätzlich wird die Zulas-
sung in Form der Erlaubnis erteilt. In besonders 
gelagerten Fällen und bei Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzungen kommt, ebenfalls auf Antrag, 
eine gehobene Erlaubnis oder eine Bewilligung in 
 Betracht (§§ 14, 15 WHG). Die Erlaubnis kann 
 widerrufen werden, während der Widerruf einer 
Bewilligung nur unter den Voraussetzungen von 
§ 18 Abs. 2 WHG erfolgen kann. Unschädliche 
 Gewässerbenutzungen können zulassungsfrei sein 
(dazu unten). 

Die gesetzlichen Regelungen lassen eine Berück-
sichtigung des Klimawandels und den künftig er-
warteten häufigeren, intensiveren und längeren Tro-
cken- und Hitzephasen schon bei der Zulassung von 
Gewässerbenutzungen zu. Ebenso kann den im 
Sommer steigenden Wassertemperaturen der Fließ-
gewässer und stärker abnehmenden Abflussmengen 
durch nachträgliche Beschränkungen (zum Beispiel 
Einschränkung des Gemeingebrauchs durch Allge-
meinverfügung oder Rechtsverordnung aufgrund 
von § 21 WG) Rechnung getragen werden. Für das 
Aufstauen, das Entnehmen oder Ableiten von Was-
ser aus einem oberirdischen Gewässer ist die soge-
nannte Mindestwasserführung ausdrücklich geregelt 
(§ 33 WHG). Dies ist zum Beispiel  bei der Nutzung 
der Wasserkraft von Bedeutung, bei der in Baden-
Württemberg auch Schwall und Sunk zu vermeiden 
sind und nur ausnahmsweise gestattet werden kön-
nen (§ 23 Abs. 2 WG). Wird Wasser entnommen 
oder abgeleitet, soll dieses nach der Nutzung orts-
nah zurückgeleitet werden (§ 14 Abs. 2 WG). Auch 
dürfen Benutzungen des Grundwassers grundsätz-
lich im Sinne einer nachhaltigen Nutzung nur im 
Rahmen der Neubildung zugelassen werden (§ 12 
Abs. 4 WG). Darüber hinaus enthält § 22 WHG 
auch eine Regelung für den Ausgleich zwischen 
konkurrierenden Gewässerbenutzungen.

Die zuständige Wasserbehörde kann auch nach-
träglich bei bereits bestehenden Zulassungen In-

wasserwirtschaftliche Niedrigwassermanagement ein. 
Ziele sind zum einen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Gewässer und der Wasserressourcen und 
zum anderen ein gemeinwohlorientierter, gesell-
schaftlich akzeptierter Ausgleich der Nutzerinte-
ressen an Grundwasser und Oberflächengewässern. 
Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne 
einer nachhaltigen Raumentwicklung anzuwenden 
und in Raumordnungs- und Bauleitplänen zu kon-
kretisieren. Dabei ist auch den räumlichen Erforder-
nissen im Zuge des Klimawandels Rechnung zu 
tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen.
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halts- und Nebenbestimmungen anordnen (§ 13 
WHG). Generell sind erteilte wasserrechtliche 
 Zulassungen für Gewässerbenutzungen regelmäßig 
sowie aus besonderem Anlass zu überprüfen und, 
soweit erforderlich, anzupassen (§ 100 Abs. 2 WHG).

Zulassungsfreie Gewässerbenutzungen

Im Rahmen des sogenannten Gemeingebrauchs ist 
die Benutzung von oberirdischen Gewässern unter 
den Voraussetzungen von § 25 WHG in Verbindung 
mit § 20 Abs. 1 S. 1 WG jeder Person gestattet. So 
bedarf zum Beispiel das Schöpfen mit Handgefäßen 
keiner Erlaubnis. Zulässig sind nur Entnahmen, die 
in ihrer Menge unschädlich für das Gewässer sind.

Für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und 
den Gartenbau lässt § 20 Abs. 1 S. 2 WG Wasser-
entnahmen in geringer Menge zu. Was eine „geringe 
Menge“ ist, hängt im jeweiligen Einzelfall von Krite-
rien wie dem Wasserdargebot, den Auswirkungen 
auf den örtlichen Wasserhaushalt und der absoluten 
Entnahmemenge ab und wird behördlich überprüft. 
Auch diese Entnahmen müssen letztlich für das 
 Gewässer unschädlich sein.

Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, ins-
besondere der Ordnung des Wasserhaushalts und 
des Schutzes der Natur kann die Ausübung des 
 Gemeingebrauchs geregelt, beschränkt oder gänz-
lich verboten werden (§ 21 Abs. 2 WG).

Das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten 
oder Ableiten von Grundwasser für den Haushalt 
oder den landwirtschaftlichen Hofbetrieb ist erlaub-
nisfrei, soweit keine signifikanten nachteiligen Aus-
wirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind 
(§ 46 Abs. 1 WHG). Nur unter dieser Voraussetzung 
ist in Baden-Württemberg auch die Benutzung von 
Grundwasser zum Zwecke der Bewässerung klein-
gärtnerisch genutzter Flächen in geringen Mengen 
zulassungsfrei (§ 42 Abs. 2 WG). Diese Vorausset-
zungen werden im Einzelfall von der Wasserbehörde 
überprüft. Bohrungen in Grundwasserleiter bedür-
fen einer Erlaubnis (§ 43 Abs. 2 WG).

4.3.2 BEWIRTSCHAFTUNG UND OPERATIVE 

STEUERUNGSMASSNAHMEN

In der Praxis existiert neben den rechtlichen Rah-
menbedingungen ein weitreichendes Instrumenta-
rium, mit dem die zuständigen Wasserbehörden das 
Wasserrecht umsetzen, um die Ressourcen zu be-
wirtschaften und deren Nutzung zu steuern. Jedoch 
wurden im Vollzug verschiedene Problemstellun-
gen beim Management von Niedrigwasserereignis-
sen und Trockenheit identifiziert, deren Ursache in 
vielen Fällen in fehlenden oder nicht ausreichenden 
Daten liegt (siehe auch Kapitel 4.2). Dies betrifft 
zunächst die vorsorgende Bewirtschaftung und Nut-
zungssteuerung im Hinblick auf einen vorausschau-

enden Ressourcenschutz. Auch für den Niedrig-
wasserfall selbst müssen Abläufe, Maßnahmen und 
Eingriffsmöglichkeiten in bestehende Wasserrechte 
geklärt sein. Diese müssen für verschiedene Nut-
zungen sowie (ökologische) Anforderungen der 
 Gewässer differenziert dargestellt sein.

Für die vorausschauende Nutzungssteuerung vor 
und während Niedrigwassersituationen bedarf es 
aber auch, neben vollständigen Daten zum Wasser-
dargebot in Abhängigkeit von der hydrologischen 
Lage, einer verlässlichen, differenzierten Datenlage 
der tatsächlichen Wasserbedarfe und -entnahmen. 
Nur so kann eine standardisierte Betrachtung der 
Summationseffekte einzelner Entnahmen und Ein-
leitungen für das jeweilige Einzugsgebiet vorgenom-
men werden. Mit einer darauf aufbauenden verbes-
serten regionalen Wasserbilanzierung (siehe auch 
Kapitel 4.2.4) kann die Bewirtschaftung zum Schutz 
der Ressourcen und zur Berücksichtigung der Nut-
zungserfordernisse zum Nutzen aller Beteiligten 
optimiert werden.

Für den wasserwirtschaftlichen Vollzug sind ein-
heitliche und transparente Regelungen für den Aus-
gleich konkurrierender Gewässerbenutzungen und 
Maßnahmen im Niedrigwasserfall erforderlich. Da-
bei sind, neben der generellen Wassermengenbe-
wirtschaftung, insbesondere folgenden Aspekte zu 
berücksichtigen:

Tagesaktuelle Wassertemperaturprognosen

Für das Niedrigwassermanagement in Fließgewäs-
sern ist die Berücksichtigung von Güteaspekten ein-
schließlich der Wassertemperatur ein wichtiger Bau-
stein. Bislang veröffentlicht die LUBW tagesaktuelle 
Temperaturprognosen nur für den Rhein und den 
Neckar. Eine Ausweitung der Berechnungsmodelle 
auf weitere Flüsse ist als Grundlage für die Tempe-
ratursteuerung und für Einleitungsbeschränkungen 
sowohl im vorsorgenden Niedrigwassermanagement 
als auch in akuten Wassermangelperioden erforder-
lich. Betriebliche Gewässerbenutzungen sind hier-
bei einzubeziehen. Darauf aufbauend sind weitere 
Vollzugshilfen zur thermischen Nutzung von Gewäs-
sern mit Bezug zur Prozesskühlung in Industrie und 
Gewerbe zur Reduzierung von Wärmeeinleitungen 
in Gewässer notwendig, um die Nutzungen unterei-
nander und gegenüber dem Ziel des Ressourcen-
schutzes steuern zu können.

Verminderung von Schwall- und Sunk-Effekten

Ein Betrieb, der Schwall-und Sunk-Effekte hervor-
ruft, ist grundsätzlich nicht zugelassen und rechtlich 
zu ahnden (siehe auch Kapitel 4.3.1). In Zeiten mit 
geringem Abfluss können starke Abflussschwan-
kungen in den Fließgewässern beobachtet werden, 
die zu erheblichen Belastungen der Gewässerfauna 
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Die Nagoldtalsperre sorgt für Ausgleich bei Hoch und Niedrigwassersituationen. 
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4.3.3 INTEGRIERTE KONZEPTE UND 

 VEREINBARUNGEN

Die Ansprüche und möglichen Konflikte zwischen 
verschiedenen Nutzungen beziehungsweise Nutzer-
gruppen (siehe auch Kapitel 3) erstrecken sich über 
zahlreiche Interessenslagen und fachliche Schwer-
punkte. Die Wasserwirtschaft hat die Aufgabe, die 
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten untereinan-
der und auf die Erfordernisse des Ressourcenschut-
zes abzustimmen und zu steuern. Jedoch kann dies 
nur in intensivem Austausch mit den betroffenen 
Fachbereichen und Interessensgruppen gelingen und 
nur wenn auch diese ihren Beitrag für die Verein-
barung gemeinsamer Konzepte leisten.

Zunächst müssen alle Akteurinnen und Akteure 
in ihrem Zuständigkeits- und Wirkungsbereich dafür 
sorgen, Maßnahmen zum möglichst sparsamen 
 Umgang mit Wasser umzusetzen. Dabei wird regel-
mäßig die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt, 
zugleich muss sich die Minimierung der Wassernut-
zung auch an den Zielen des Ressourcenschutzes 
orientieren.

Um die Wechselwirkungen zwischen Ressour-
censchutz und Nutzungserfordernissen nachhaltig 
und strategisch zu steuern, müssen vermehrt inter-
disziplinäre, integrierte Konzepte erarbeitet und 
ressortübergreifend verbindliche Vereinbarungen ge-
troffen werden. Diese haben das Ziel, Transparenz 
zu schaffen und eine gerechte und planbare Bewirt-
schaftung sowie den Schutz der Wasserressourcen 
zu ermöglichen. Auch der Austausch auf regionaler 
Ebene muss forciert werden.

Es gibt bereits zahlreiche gute Beispiele für sol-
che Vereinbarungen, von denen im Folgenden einige 
ausgewählte dargestellt werden. Auch die Bereiche 
Waldbrandgefahr und Brandschutz sowie Notfall-
planung kommen für weitere Vereinbarungen infrage 
(siehe auch Kapitel 4.5).

(siehe auch Kapitel 3.5) führen können. Diese 
 Abflussschwankungen lassen sich auf Schwall- und 
Sunk-Effekte, ausgelöst durch Wasserkraftanlagen 
bereits vor deren Abschaltung, zurückführen. Um 
Anlagen, die die Schwankungen auslösen oder diese 
verstärken, zu identifizieren und konsequent zu ver-
folgen, benötigen die Wasserbehörden leicht abruf-
bare beziehungsweise einsehbare Messwerte für jede 
Anlage. Diese sind technisch mit verhältnismäßi-
gem Aufwand realisierbar.

Die Ursache für Schwall- und Sunk-Effekte liegt 
auch bei fehlerhaften oder zu sensibel reagierenden 
Steuerungen von Wasserkraftanlagen im Zusam-
menhang mit der Stauzielvorgabe. Um die Entste-
hung von Schwall- und Sunk-Effekten und damit 
zusätzlichen Stress auf das Gewässer in Zeiten 
 niedriger Wasserführung zu vermeiden, sollte ein 
 Katalog mit Optionen und Maßnahmen zur Unter-
stützung der Wasserbehörden und der Wasserkraft-
betreiber erarbeitet werden.

Speicher und Speicherbewirtschaftung

Es ist zu prüfen, ob technische Maßnahmen zur 
 Bewirtschaftung von Flussgebieten zum Ausgleich 
kritischer Niedrigwassersituationen erforderlich und 
wirksam sind. Hierzu bedarf es belastbarer quantita-
tiver und zeitlicher Prognosen sowohl zum zukünf-
tigen regionalen Wasserdargebot als auch zum regio-
nalen und lokalen Wasserbedarf.

Als mögliche technische Maßnahmen kommen 
insbesondere Speicher zur Niedrigwasseraufhöhung 
in Betracht. Es ist zu prüfen, inwieweit vorhandene 
Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken einen 
Beitrag leisten können. Einige Anlagen, zum Bei-
spiel im Regierungsbezirk Stuttgart sind bereits 
für die Niedrigwasseraufhöhung ausgerüstet. Es ist 

zu prüfen, inwieweit weitere Anlagen durch Ein-
bau  geeigneter Entnahmebauwerke sowie durch 
 Dauerstauerweiterung Beiträge leisten können. 
Weiterhin kommen technische Maßnahmen zur 
 Abdeckung von Spitzenlasten (zum Beispiel Frost-
schutzberegnung, Nassholzlagerplätze) in Betracht. 
Für das Wassermanagement in der Landwirtschaft 
ist die Realisierung nachhaltiger Systeme wie Re-
gen- und Wasserrückhaltesysteme sowie die Reak-
tivierung von Zisternen und Hochbehältern vorzu-
sehen.

Die Realisierbarkeit, die Finanzierung von Inves-
titionen und Betrieb sowie die Auswirkungen der 
Maßnahmen sind eingehend zu überprüfen. Die 
Steuerung vorhandener Einrichtungen wie Spei-
cher, Überleitungen et cetera ist für die verschiede-
nen relevanten Szenarien zu überprüfen und gege-
benenfalls zu optimieren.
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Nassholzlagerplatz im Schwarzwald
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Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg

Vor dem Hintergrund der Folgen des Klimawandels 
(siehe auch Kapitel 3.1) hat das Land Baden-Würt-
temberg den „Masterplan Wasserversorgung“ initi-
iert, in dem landesweit die Entwicklung der Trink-
wasserressourcen bis zum Jahr 2050 abgeschätzt und 
die Struktur der öffentlichen Wasserversorgung er-
hoben und analysiert wird. Die Ergebnisse des Mas-
terplans bilden eine fachliche Grundlage, auf der die 
für die öffentliche Wasserversorgung zuständigen 
Gemeinden und Verbände eigenverantwortlich ent-
scheiden, welche Maßnahmen für die Sicherstellung 
einer zukunftsfähigen Wasserversorgung zu ergrei-
fen sind. Das Ziel ist, Trinkwasser in guter Qualität 
und mit hoher Versorgungssicherheit zu einem 
 angemessenen Preis jederzeit zur Verfügung zu stel-
len. Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und 
vorrangige Nutzung regionaler Verbundsysteme und 
ortsnaher Wasservorkommen sollen dabei berück-
sichtigt werden.

Die Erhebungen erfolgen pro Landkreis für alle 
Gemeinden im Land und starteten im vierten Quar-
tal 2021 in elf Städten und Landkreisen. Die Projekt-
leitung liegt beim Umweltministerium in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Der Mas-
terplan Wasserversorgung umfasst folgende Bau-
steine:

• Erstellung einer Wasserdargebots- und -bedarfs-
bilanz für die öffentliche Wasserversorgung

• Erfassung der Struktur der öffentlichen 
Wasserversorgung

• Evaluation der Versorgungssicherheit
• Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige 

Wasserversorgung

Förderung Gemeinschaftlicher Bewässerungs-
infrastruktur in der Landwirtschaft

Da sich der Klimawandel durch die zunehmende 
Trockenheit und häufige Spätfrostereignisse in den 
vergangenen Jahren in der Landwirtschaft bereits 
 bemerkbar gemacht hat, hat das Ministerium für 
 Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) das Förderinstrument „Gemeinschaft-
liche Bewässerungsinfrastruktur“ ins Leben gerufen. 
Damit wird das Ziel verfolgt, die Ressourceneffi-
zienz zu steigern, wirtschaftliche Schäden zu vermei-
den, die eigenverantwortliche betriebliche Risiko-
vor  sorge landwirtschaftlicher Unternehmen zu stär-
ken und eine umweltgerechte und nachhaltige 
Lebensmittelproduktion zu sichern. Gefördert wird 
insbesondere:

• der Aufbau gemeinschaftlicher Infrastrukturein-
richtungen zur Bewässerung und Frostschutzbe-

regnung landwirtschaftlicher Kulturen von der 
Wasserentnahmestelle bis zur Übergabestelle an 
das jeweilige einzelbetriebliche Bewässerungs-
netz

• konzeptionelle Vorarbeiten, wie Durchführbar-
keitsstudien und erforderliche Gutachten, im 
Zusammenhang mit den Investitionen zum 
Neubau oder zur Erweiterung und Moderni-
sierung bereits bestehender überbetrieblicher 
 Bewässerungsinfrastruktur

Unabhängig von dem Förderinstrumentarium muss 
insgesamt auf die effiziente Nutzung der Wasser-
ressourcen geachtet werden:

• Konsequente Umstellung auf Wasserspartechnik 
• Nutzung einer effizienten Bewässerungsweise, 

um Verdunstungsverluste zu reduzieren
• Standortgerechte Umstellung auf trockenstress-

tolerantere Kulturpflanzen

Sinnvoll ist zudem eine Zusatzabsicherung für Zei-
ten fehlender Wasserverfügbarkeit. Die Wiederver-
wendung von Abwasser für die landwirtschaftliche 
Bewässerung ist keine Option, da diese nicht den 
Grundsätzen des vorsorgenden Boden- und Grund-
wasserschutzes entspricht und eine laufende Quali-
tätskontrolle inklusive alternativer Optionen für die 
Landwirte nicht handhabbar ist.

Handreichung zur Errichtung von Nassholz-
lagerplätzen

Eingeschlagenes Holz, welches nicht direkt ver-
marktet werden kann, wird zur Qualitätserhaltung 
in Nassholzlagerplätzen beregnet. Das Wasser wird 
meist aus Fließgewässern entnommen. Eine ausrei-
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Regenwasserversickerung statt Einleitung in die Kanalisation
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4.4 ANREIZE, FÖRDERUNG UND STÄRKUNG 

DES PROBLEMBEWUSSTSEINS

Die Umsetzung von ordnungsrechtlichen und 
 planerischen Steuerungsmaßnahmen muss durch 
 Anreize und diskursive Instrumente (Information, 
Kommunikation) unterstützt werden, um für aus-
reichendes Problembewusstsein und Akzeptanz bei 
allen relevanten Akteurinnen und Akteure und ziel-
gerichtete Mitwirkung zu sorgen.

4.4.1 FINANZIELLE ANREIZE

Die Umsetzung der bislang aufgeführten Maßnah-
men kann gezielt durch finanzielle Anreize unter-
stützt werden. Zahlreiche Instrumente sind bereits 
etabliert, müssen aber in Hinblick auf den Erhalt 
der natürlichen Wasserressourcen und wasserabhän-
gige Ökosysteme sowie einen sparsameren Umgang 
mit der Ressource Wasser regelmäßig überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden. Förderungen, die 
den Zielen der Strategie nicht entsprechen, sind im 
Rahmen der regelmäßigen Novellierungen zu prü-
fen und gegebenenfalls anzupassen.

Wasserentnahmeentgelt

Baden-Württemberg erhebt seit dem 01.01.1988 ein 
Wasserentnahmeentgelt (WEE). Mit der Wasserrah-
menrichtlinie und ihrer Umsetzung im Rahmen der 
Wassergesetze von Bund und Ländern wird Res-
sourcenschonung weiterentwickelt und konkreti-
siert. Mit dem Gesetz zur Änderung der Vorschriften 
über das Wasserentnahmeentgelt vom 29.07.2010, 
das am 01.01.2011 in Kraft getreten ist, wurde diesen 
wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
Aufgabenstellungen Rechnung getragen. Das WEE 

Urbanes Wasserressourcenmanagement

Auch im Siedlungsbereich von Städten und Gemein-
den hat der Klimawandel neben einer Zunahme des 
Überflutungsrisikos zunehmende Hitze und Tro-
ckenheit zur Folge. Die Auswirkungen sind im urba-
nen Raum aufgrund von hohen Versiegelungsraten 
und wenig Raum für Wasser besonders deutlich 
zu spüren. Dies stellt die Bevölkerung und die für 
die Planung von Gebäuden, Infrastrukturen sowie 
Frei- und Grünflächen Verantwortlichen vor Heraus-
forderungen, denen sich zahlreiche Akteurinnen 
und Akteure gemeinsam stellen müssen (LAWA 
2021).

Entsprechend dem Auftrag des Koalitionsver-
trags sind ein urbanes Wasserressourcenmanage-
ment konzeptionell zu entwickeln und darauf auf-
bauend praxisgerechte Lösungen zu erarbeiten: Im 
Gegensatz zu der bisher gängigen Praxis einer mög-
lichst raschen Ableitung von Regenwasser in die 
Kanalisation ist das Ziel zu verfolgen, dezentrale 
Lösungen zur Versickerung, Verdunstung, Nutzung 
sowie zur Speicherung und gedrosselten Ableitung 
von Regenwasser umzusetzen (Schwammstadt-Prin-
zip). Neben der Entsiegelung von geeigneten Flä-
chen wird das in bebauten Gebieten anfallende 
 Regenwasser gesammelt, gespeichert und versickert. 

So wird es für die Grundwasserneubildung, die Ve-
getation und die Verdunstung (und damit die Küh-
lung) verfügbar gemacht. Gleichzeitig sollen poten-
zielle Schäden infolge von Überflutungen durch 
Starkregen minimiert werden.

Dazu ist auf allen Ebenen der räumlichen Pla-
nung eine in den Planverfahren frühzeitig angelegte 
fachübergreifende Abstimmung zwischen Stadt-
planung, Siedlungswasserwirtschaft und Unteren 
Wasserbehörden sowie anderen Akteurinnen und 
Akteuren erforderlich. Denn eine wesentliche 
Grundlage für die Wahl geeigneter Maßnahmen ist 
es, die Zusammenhänge zwischen Niederschlag, 
Wasserabfluss, Überflutung, Bebauung, öffentlichem 
Raum, Erschließung und vorhandener Topografie 
frühzeitig in den Planungsprozessen zu klären 
 (Scoping). Die gemeinsame wasserwirtschaftliche 
und städtebauliche Förderung entsprechender Maß-
nahmen und eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den betroffenen Ressorts ist unentbehrlich.

chende Wasserführung der Gewässer ist daher ent-
scheidend für den Betrieb der Lagerplätze.

Eine gemeinsam von den Ministerien für Ernäh-
rung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
(MLR) und für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft (UM) Baden-Württemberg erarbeitete Hand-
reichung gibt einen kompakten Überblick über die 
aktuellen Rahmenbedingungen zur Zulassung und 
zum Betrieb von Nassholzlagerplätzen.
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leistet heute als ökonomisches Instrument wichtige 
Impulse zur Bewirtschaftung der Gewässer. Prak-
tikabilität und Umsetzung sowie die Steuerungs-
wirkungen der geltenden Regelungen werden regel-
mäßig evaluiert und bei Bedarf angepasst.

Abwasserabgabe

Nach dem Abwasserabgabengesetz wird für das Ein-
leiten von Abwasser in ein Gewässer eine Abgabe 
erhoben, die sich nach der Schädlichkeit des Abwas-
sers richtet. Die Abwasserabgabe ist eine Lenkungs-
abgabe. Ihr Ziel ist es, wirtschaftliche Anreize zu 
schaffen, die Leistungsfähigkeit von Kläranlagen und 
Regenwasserbehandlung zu verbessern und damit 
die Schadstofffrachten im Abwasser zu verringern. 
Die Abwasserabgabe trägt als Lenkungsfunk tion zu 
einer Reduzierung der Schadstoffeinleitung in Gewäs-
ser bei und regt als Anreizfunktion zu Investitionen 
im Abwasserbereich, die überwiegend mit der Abwas-
serabgabe verrechnet werden können, an.  

Anreize für dezentrale Regenwasserbewirtschaftung/
Gesplittete Abwassergebühr

Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
und die Verordnung des Umweltministeriums über 
die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser 
vom 22.03.1999 üben Anreize auf Grundeigen-
tümer aus, die Versiegelung von Freiflächen und die 
 Menge des von befestigten Flächen in die Kanali-
sation  abgeleiteten Niederschlagswassers so gering 
wie möglich zu halten. Auch die Speicherung in 
 Zisternen und das Versickern über Sickermulden 
wird über eine geringere Niederschlagswasser-
gebühr finanziell belohnt. Da das entsprechende 
Niederschlagswasser dann besser der örtlichen Ver-
sickerung überlassen wird, trägt diese Regelung zur 
Stärkung der lokalen Grundwasserneubildung (im 
urbanen Raum) bei.

Forschung und Förderung wassersparender 
 Technologien und zum Bodenschutz

Um die Verwendung wassersparender Technologien 
zu intensivieren und so zur Verringerung des Wasser-
bedarfs beizutragen, erscheint es sinnvoll, die For-
schung zu wassersparenden Technologien in den 
unterschiedlichen Sektoren zu intensivieren. Tech-
nische, Akzeptanz fördernde und ökonomisch sinn-
volle Lösungen sowie die praxistaugliche Umset-
zung sollten dabei im Vordergrund stehen. Zudem 
kann die Förderung von wassersparenden Technolo-
gien und Regenwasserspeicherung in der Landwirt-
schaft, Stadtentwicklung, im Gewerbe und in Pri-
vathaushalten zur Verringerung des Wasserbedarfs 
beitragen. Insbesondere in Hanglagen trägt eine 
verstärkte Förderung erosionsmindernder Boden-

bearbeitung dazu bei, den Oberflächenabfluss und 
Erosion zu verringern und damit die Infiltration und 
Grundwasserneubildung zu verbessern.

4.4.2 KOMMUNIKATION, ÖFFENTLICHKEITS-

ARBEIT, BEWUSSTSEINSBILDUNG

Es sind zwei Kommunikationsziele zu unterschei-
den: zum einen die Information und Kommunika-
tion zur generellen Stärkung von Problemkenntnis 
und Problembewusstsein; zum anderen die Ent-
wicklung und Vorhaltung von Kommunikations-
werkzeugen für den Einsatz in Trockenperioden 
und im konkreten Niedrigwasserfall.

Es liegen bereits umfangreiche Materialien für 
die Information, die Erhöhung des Problembe-
wusstseins und die Akzeptanzförderung bei der 
Wassermangel-Thematik vor. Ergänzend haben die 
anhaltenden Trockenperioden und Hitzesommer 
der vergangenen Jahre in der Öffentlichkeit und bei 
Akteurinnen und Akteuren das Bewusstsein für die 
drohenden Engpässe und Folgen der Wasserknapp-
heit bereits geschärft. Allerdings muss zur Errei-
chung tatsächlicher Verbesserungen und vor allem 
zur vorsorgenden Notfallplanung und Priorisierung 
von Nutzungen eine zielgerichtete Kommunika-
tionsstrategie das Management knapper Wasserres-
sourcen flankieren. Diese sollte insbesondere fol-
gende Fragen für die Öffentlichkeit und Nutzergrup-
pen thematisieren:

• Gefahren und Risiken sowie individuelle 
Betroffenheit

• Räumliche Gefahren- und Risikoschwerpunkte 
(unter anderem als Grundlage der räumlichen 
und kommunalen Planung)

• Akteursspezifische Handlungsoptionen der 
Vorsorge und notwendige Einschränkungen, 
wo erforderlich

• Konfliktpotenziale und Konfliktlösungs-
strategien

• Notfallvorsorge, Notfallmaßnahmen und 
Priorisierung von Nutzungen im Notfall

Im Rahmen der akteursbezogenen Kommunika-
tionsstrategie sollten folgende Aspekte zwischen 
den Akteurinnen und Akteuren untereinander und 
mit der Wasserwirtschaft thematisiert und diskutiert 
werden: Mitwirkung an Konfliktlösungen bei Was-
sermangel und Nutzungskonflikten, an Konflikt-
lösungs- und Steuerungsgremien, die Einbindung 
in die Notfallplanung sowie weitere Fragen der 
 interdisziplinären Kommunikation. Diese Strate-
gien  haben landesweite und regionale Aspekte. So 
könnten im Vorfeld eintretender Notlagen Runde 
Tische und Krisenstäbe zur Konfliktlösung in 
 Risikoschwerpunkten beitragen, müssen aber nicht 
überall notwendig sein.
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Schleuse und Wasserkraftwerk Esslingen am Neckar
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4.5 NOTFALLPLANUNG

Um während anhaltender Trockenperioden, wenn 
nicht für alle Erfordernisse ausreichende Wasserres-
sourcen verfügbar sind, örtliche oder regionale Kon-
flikte um die Verteilung bewältigen zu können, ist 
die vorsorgliche Aufstellung von Notfallplänen not-
wendig. Diese Pläne müssen ganzheitliche Steue-
rungsmaßnahmen und Prioritäten zur Gefahrenab-
wehr für bestimmte Niedrigwasserzustände beinhal-
ten. Bereits für die Erarbeitung sind die für das 
Wasserressourcenmanagement in Mangelsituationen 
erforderlichen Akteurinnen und Akteure einzu-
beziehen. Konzepte für die Notfallpläne sind noch 
zu erarbeiten. Zu einigen Fragen besteht noch 
 Erkenntnis- beziehungsweise Forschungsbedarf, wie 
zum Beispiel hinsichtlich der Definition ökologi-
scher Grenzwerte, bei deren Erreichen bestimmte 
Maßnahmen zur Notfallsteuerung ergriffen werden 
müssen. Inhalte eines Notfallplanes müssen sich auf 
lokale oder regionale Gegebenheiten beziehen:

• Definition von Notfallzuständen und -kriterien
• Generelle Gefahren und Risiken für die 

Notfall-Zustände
• Konkrete räumliche, institutionelle und 

personenbezogene Betroffenheiten und Risiken 
und jeweilige Handlungsoptionen

• Priorisierung der Handlungsoptionen je nach 
Notfall-Zustand, insbesondere im Hinblick 
auf Nutzungsbeschränkungen

• Krisenmanagementprozesse und -gremien 
sowie zugehörige Entscheidungsverfahren 
beziehungsweise Konsensbildungsstrategien

• Kommunikations- und Informationsprozesse 
und Zuständigkeiten

• Mögliche Wechsel- und Folgewirkungen von 
Maßnahmen auf andere Sektoren, Umwelt, 
ökonomische und soziale Aspekte

• Grenzüberschreitende Wirkungen und damit 
verbundene Kommunikations- und Regelungs-
erfordernisse

• Datenverfügbarkeiten und Zugriffsmöglich-
keiten

• Standardprotokolle und Dokumentations-
verfahren

Ergänzend zu einem ganzheitlichen Notfallplan sind 
gegebenenfalls spezifische Notfallpläne für einzelne 
besonders kritische Nutzungen zu erstellen, wie 
zum Beispiel für die Trinkwasserversorgung, die 
Löschwasserversorgung (siehe auch Kapitel 3.9) 
oder für den Energiesektor und das Gewerbe. Dazu 
gehören auch die bereits existierenden Überein-
künfte mit Wärmekraftwerksbetreibern (siehe auch 
Kapitel 3.5), in welchen auch ein Krisenmanage-
mentgremium verankert ist (siehe auch Sauerstoff-
reglement Neckar).

4.5.1 SAUERSTOFFREGLEMENT NECKAR

Ein bereits eingeführtes Notfallmanagement-Instru-
ment ist das Sauerstoffreglement Neckar. Sinken die 
Sauerstoffgehalte im gestauten Neckarabschnitt an 
den Messstationen auf ökologisch kritische Werte, 
wird durch Belüftungsmaßnahmen – insbesondere 
an den Wasserkraftanlagen – Sauerstoff eingetragen, 
um Fisch- oder Muschelsterben zu verhindern. Die 
Grundlage bildet eine Vereinbarung des Landes mit 
Betreibern von Anlagen, an denen eine Belüftung 
möglich ist.

4.5.2 VERDUNSTUNGSREGLEMENT NECKAR

Auch das Verdunstungsreglement Neckar ist bereits 
installiert: Bei sehr geringen Neckarabflüssen greift 
eine Regelung, die die Verdunstung an den Kühl-
türmen der Wärmekraftwerke begrenzt. Verdunste-
tes Wasser wird dem Neckar dauerhaft entzogen 
und verschärft dadurch Niedrigwassersituationen 
zusätzlich. Die Regelungen sind Bestandteil der 
wasserrechtlichen Zulassungen der Kraftwerke.
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Ausgetrockneter 
Boden auf der 
Neckarhalde in 
Esslingen

„Wasserkrisen gehören mittlerweile  
zu den größten globalen Risiken  
für Wirtschaft und Gesellschaft.“

Prof. Dr. Dieter Gerten,  
Professor für Klimasystem und Wasserhaushalt im Globalen Wandel  

an der HumboldtUniversität zu Berlin 2018
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5 12-Punkte-Plan für einen verbesserten  
 Umgang mit Wasserknappheit

Durch den fortschreitenden Klimawandel 
werden in Baden-Württemberg Trockenperioden 
mit sommerlichem Wassermangel häufiger auftreten. 
Für die Folgen des Wassermangels und Konflikte um 
konkurrierende Wassernutzungen muss Vorsorge 
getroffen werden. Eine integrierte Bewirtschaftung 
der Ressourcen und die Steuerung von Wassernut-
zungen müssen vorausgeplant und vorsorgende 
 Aktivitäten zum Schutz ergriffen werden. Dazu ist 

ein verbesserter Kenntnisstand zu den verfügbaren 
Wasserressourcen sowie des Wasserbedarfs eine 
wichtige Voraussetzung. Für Perioden der Wasser-
knappheit sind eine gründliche Notfallplanung und 
Vorbereitung auf ein angemessenes Krisenmanage-
ment erforderlich. Aus der Analyse von Rahmen-
bedingungen und Einflussmöglichkeiten ergeben 
sich die folgenden 12 Punkte für einen verbesserten 
Umgang mit Wasserknappheit:

2. QUALITATIVE VERBESSERUNG 

DER ABWASSEREINLEITUNGEN

Maßnahmen zur Reduktion des Eintra-
ges von Phosphor sowie der Ausbau mit 
einer weitergehenden Reinigungsstufe 
zur Spurenstoffelimination an besonders 
empfindlichen Gewässern oder Gewäs-
sern mit einer hohen Abwasserbelastung 
sind weiter voranzutreiben. Die Maßnah-
men werden entsprechend der Spuren-
stoffstrategie des Landes Baden-Würt-
temberg umgesetzt. Wo erforderlich, 
sind in Abhängigkeit des veränderten 
Abflussgeschehens weitere Verbesserun-
gen der Reinigungsleistung der Kläranla-
gen und der Regenwasserbehandlung 
anzustreben.

3. VERBESSERUNG DER GEWÄSSER-

ÖKOLOGIE

Die Resilienz von Fließgewässerökosys-
temen gegenüber den Auswirkungen 
von Niedrigwasser und dessen Folgewir-
kungen (Güte und Temperatur, Hydro-
morphologie) muss gestärkt werden. Ge-
wässerrandstreifen müssen konsequent 
geschützt werden. Maßnahmen zur Revi-
talisierung der Gewässer, zur Herstel-
lung der Durchgängigkeit und zur Be-
schattung müssen so umgesetzt werden, 
dass die aquatischen Lebensräume wieder 
stabiler werden. Um das zu erreichen, 
sind insbesondere die Konzepte der 
Landesstudie Gewässerökologie umzu-
setzen.

Ressourcen schützen und Resilienz 

der Gewässerökosysteme stärken

1 GRUNDWASSER- UND NIEDRIG-

WASSERMANAGEMENT STÄRKEN

Verbesserungen im Monitoring (siehe 
Punkt 4) sowie in der Modellierung von 
Abfluss und Grundwasserständen (siehe 
Punkt 5) bilden die zentrale Grundlage 
für weitere Maßnahmen. Darauf aufbau-
end müssen Maßnahmen zum quantita-
tiven und qualitativen Schutz der Ober-
flächengewässer und des Grundwassers 
konsequent umgesetzt werden. Neben 
der Steuerung von Nutzungen und ei-
nem sparsamen Umgang mit der Res-
source können der Wasserrückhalt in der 
Fläche und die Stärkung der Grundwas-
serneubildung  einen Beitrag leisten. Das 
geschieht zum Beispiel durch Festlegun-
gen im Rahmen der Regional- und Bau-
leitplanung, durch Revitalisierung von 
Mooren und Feuchtgebieten oder durch 
nachhaltigen Waldumbau. Die Wieder-
verwendung von Abwasser zur Bewässe-
rung ist aufgrund nachteiliger Auswir-
kungen auf Boden und Grundwasser 
dagegen keine Option.

Umweltmonitoring 

und  Informations bereitstellung

4. DATENGRUNDLAGEN 

 VERBESSERN

Das Monitoring von Oberflächengewäs-
sern und Grundwasser muss intensiviert 
werden. Die hieraus gewonnenen Er-
kenntnisse stellen die wesentliche Grund-
lage der Konflikt- und Lösungsanalysen 
und darauf  aufbauender Maßnahmen 
dar. Hierfür müssen zahlreiche Messein-
richtungen im Land für Wassermangel- 
und Niedrigwassersituationen optimiert 
und zur Erfassung wichtiger Kenngrößen 
nachgerüstet werden. Das Messnetz für 
das Monitoring der Oberflächengewässer 
und des Grundwassers muss ausgebaut 
werden.
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7. ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG 

EINES URBANEN WASSER-

RESSOURCENMANAGEMENTS

Durch Maßnahmen des urbanen Wasser-
ressourcenmanagements wie Versicke-
rung, Speicherung, Verdunstung und Nut- 
zung von Regenwasser sollen der natürli-
che Waserkreislauf gestärkt, Oberflächen-
gewässer und Grundwasser vor nachtei-
ligen Veränderungen geschützt und Was-
serressourcen geschont werden. Zur Un-
terstützung der Kommunen bei der Um-
setzung ist zunächst eine fachübergrei-
fende Abstimmung von Prozessen und 
Unterstützungsinstrumenten notwendig.

8. VOLLZUGSUNTERSTÜTZUNG 

ANBIETEN

Als wichtige Grundlagen werden auf 
Einzugsgebiete bezogene Wasserbilan-
zen und eine verbesserte Datenbasis mit 
Vorhersage von kritischen Situationen 
(siehe Punkte 4 und 5) benötigt. Geneh-
migte Wasserentnahmen und regionale 
Summationswirkungen müssen bekannt 
sein. Darauf aufbauende flussgebietsbe-
zogene Schwellenwerte und Priorisierun-
gen machen Entscheidungen transparent 
und nachvollziehbar. Zahlreiche prak-
tische Fragen sind zu untersuchen und 
Vollzugshilfen zu erstellen.

9. INTEGRIERTE KONZEPTE UND 

VEREINBARUNGEN VORAN-

TREIBEN

Eine gerechte und nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wasserressourcen kann nur 
gelingen, wenn sich die Wasserwirtschaft 
intensiv mit den betroffenen Akteurin-
nen und Akteuren sowie Interessens-
gruppen austauscht und Vereinbarungen 
über die Nutzungssteuerung zur Siche-
rung lebenswichtiger Entnahmen trifft. 
Dafür sind belastbare Prognosen sowohl 
zum zukünftigen regionalen Wasserdar-
gebot als auch zum Entnahmebedarf er-
forderlich. Alle Akteurinnen und Akteure 
müssen in ihrem Zuständigkeits- und 
Wirkungsbereich für einen möglichst 
sparsamen Umgang mit Wasser sorgen. 
Die Verminderungsziele müssen sich vor 
allem an den Zielen des Ressourcen-
schutzes orientieren. Interdisziplinäre, 
integrierte Konzepte müssen in ressort-

5. EINRICHTUNG EINES NIEDRIG-

WASSERINFORMATIONS-

ZENTRUMS (NIZ)

 
Über ein NIZ sollen die erfassten Daten 
ausgewertet, entsprechend den Nutzer-
anforderungen und bezogen auf Ein-
zugsgebiete aufbereitet und zeitnah be-
reit gestellt werden. Um Veränderungen 
rechtzeitig zu  erkennen, sind zyklisch 
(zum Beispiel alle fünf Jahre) Trendanaly-
sen und Bewertungen zum regionalen 
Niedrigwassergeschehen in Oberflächen-
gewässern und im Grundwasser durch-
zuführen. Außerdem sind von dem NIZ 
qualifizierte Niedrigwasser- und Tempe-
raturprognosen zu erstellen, welche so-
wohl für verschiedene Nutzergruppen 
(zum Beispiel Wasserversorger, Land-
wirtschaft, Industrie) als auch im wasser-
wirtschaftlichen Vollzug genutzt werden. 
Um den aktuellen Niedrigwasserzustand 
sowie die Entwicklung in den Folgetagen 
auch für Gewässer ohne Messeinrich-
tung aufzuzeigen (Frühwarnung mit Am-
pelkonzept), ist ein landesweiter Nied-
rigwassermonitor einzuführen. Als Pla-
nungsgrundlage für langfristig gesicherte 
Wasserressourcen ist ein On-Demand-
Dienst „Wasserbilanz“ aufzubauen, über 
den Berechnungen für das regionale 
Wasserdargebot (Abfluss in Fließge-
wässern, Grundwasserneubildung und 
-stand) für vergangene Dekaden, den Ist-
Zustand sowie für unterschiedliche Zu-
kunftshorizonte bereitgestellt werden.

Bewirtschaftung und Steuerung  

von Wassernutzungen

6. WASSERINFRASTRUKTUREN  

UND VERSORGUNGSSICHERHEIT 

WEITER VERBESSERN

Der Masterplan Wasserversorgung ist um-
zusetzen. Der Ausbau der Zusammenar-
beit zwischen Kommunen und sonstigen 
Verbundsystemen ist zur Verbesserung 
der Versorgungssicherheit mit Trinkwas-
ser weiter voranzutreiben. Ein ausreichen-
des zweites Standbein der Wasserversor-
gung dient dazu, auch mögliche zukünf-
tige Engpässe zu überbrücken.

übergreifende verbindliche Vereinbarun-
gen münden. Der Austausch auch auf 
regionaler Ebene muss forciert werden.

Anreize erhöhen 

und  Problembewusstsein schärfen

10. ANREIZE FÜR MASSNAHMEN ZUM 

WASSERRESSOURCENSCHUTZ

Anreize für Maßnahmen zum Wasser-
ressourcenschutz, wie zum Beispiel dem 
Schutz der Grundwasserressource, zum 
Wassersparen oder für die Nutzung was-
sersparender Technologien in Landwirt-
schaft, Industrie und im privaten Bereich 
sollten geprüft und verstärkt werden.

11. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 

ERARBEITEN

Die zielorientierte Entwicklung und Ins-
tallation von Kommunikationssträngen, 
-plattformen und -prozessen für Nutzer, 
Planungsträger und die Öffentlichkeit 
sind von zentraler Bedeutung für die 
Umsetzbarkeit und Akzeptanz der Ge-
samtstrategie. Die formulierten Heraus-
forderungen sollten in Kombination mit 
übertragbaren Lösungswegen und Best-
Practice-Beispielen vermittelt werden.

Notfallplanung

12. PROZESSE UND 

 ENTSCHEIDUNGEN FÜR DEN 

KRISENFALL VERBESSERN

Zur Gefahrenabwehr in Trockenperio-
den müssen Notfallpläne mit Notfall-
schwellen, Schutzmaßnahmen, Priorisie-
rungen von Nutzungen und Aspekten 
des Krisenmanagements erarbeitet und 
beschlossen werden. Nutzer müssen in 
die Gefahrenabwehr einbezogen werden.



36

Arbeitskreis KLIWA, KLIWA-Berichte, Heft 21 (2017): Entwicklung von 
Bodenwasserhaushalt und Grundwasserneubildung in Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz (1951–2015)

Arbeitskreis KLIWA, KLIWA-Berichte, Heft 23 (2018): Niedrigwasser in 
Süddeutschland. Analysen, Szenarien und Handlungsempfehlungen

Arbeitskreis KLIWA, KLIWA-Faktenblatt (2021): Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Wasserversorgung. Zur internen Nutzung in den 
Wasserwirtschaftsverwaltungen der Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen und Rheinland-Pfalz

Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016): Niedrigwasser in Bayern – 
 Grundlagen, Veränderung und Auswirkungen (Stand Dezember 2016)

Veit Blauhut, Klaus Meyer, Malin Herke, Raphael Strecker, Georges Brunes, 
Anette Eltner, Markus Weiler, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (o. J.): 
Auf dem Weg zum Niedrigwassermanagement: Longitunale, hydrologische 
Monitoringsysteme; DRIeR – Drought Processes, Impacts and Resilience

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA (2007): Leitlinien für ein 
nachhaltiges Niedrigwassermanagement (Materialien)

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA (2010): Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Wasserwirtschaft. Bestandsaufnahme und Handlungs-
empfehlungen

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA (2017): Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft – Bestandsaufnahme, Handlungs-
optionen und strategische Handlungsfelder

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA (2019): Umgang mit 
Zielkonflikten bei der Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel 
(Abschlussbericht)

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA (2021): Auf dem Weg 
zur wassersensiblen Stadtentwicklung – Erfordernisse aus Sicht der 
Wasser wirtschaft (Positionspapier)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit; 
Umweltbundesamt (2017): Wasserwirtschaft in Deutschland. Grundlagen, 
Belastungen, Maßnahmen (Stand Mai 2018)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) (2019): Diskussionspapier zum Thema Nutzungskonflikte

Ronja Fliß, Christof Baumeister, Thomas Gudera, T. et al. (2021): 
 Auswirkungen des Klimawandels auf das Grundwasser und die Wasser-
versorgung in Süddeutschland; in: Grundwasser – Zeitschrift der Fachsektion 
Hydro geologie 26, S. 33–45 https://doi.org/10.1007/s00767-021-00477-z 
(abgerufen am: 20.12.2021)

Erik Gawel, Wolfgang Bretschneider (2016): Das Wasserentnahmeentgelt 
in Baden-Württemberg, Bestandsaufnahme und Evaluierung (Endbericht); 
im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
des Landes Baden-Württemberg

Thomas Gudera (2021): Klimawandel in Baden-Württemberg: Ist eine 
Veränderung des nutzbaren Grundwasserdargebots zu erwarten?; in: 
WasserWirtschaft 6/2021, S. 12-17

Wolfgang Hennegriff, Jürgen Ihringer, Vassilis Kolokotronis (2008): 
Fachbeitrag Prognose von Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Niedrigwasserverhältnisse in Baden-Württemberg; in: KW Korrespondenz 
Wasserwirtschaft, 6/2008 S. 309 ff.; hrsg. von DWA Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW (2016): Abfluss-BW – 
Regionalisierte Abfluss-Kennwerte Baden-Württemberg – Mittlere Abflüsse 
und mittlere Niedrigwasserabflüsse

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW (2017): Nutzungs-
konflikte bei zukünftigen Niedrigwasserständen. Analyse und Ableitung von 
Handlungsempfehlungen an den Beispielen Murg und Kocher (Reihe 
KLIMOPASS-Berichte)

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW (2020): Grundwasser-
Überwachungsprogramm (Ergebnisse 2018 und 2019)

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW (2021): Hohe 
Temperaturen und Trockenheit hinterlassen ihre Spuren – Eine klimatische 
Einordnung des Jahres 2020 für Baden-Württemberg

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW (2021b): Hydrologie – 
Abflusskennwerte https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/
regionalisierte-abflusskennwerte (abgerufen am: 20.12.2021)

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW, Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2021): 
Monitoringbericht 2020 zur Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
in Baden-Württemberg

LARSIM-Entwicklergemeinschaft (2020): Das Wasserhaushaltsmodell 
LARSIM-Modellgrundlagen und Anwendungsbeispiele; www.larsim.info/
dokumentation/LARSIM-Dokumentation.pdf (abgerufen am: 21.12.2021)

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2021): 
V erwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucher schutz zur Förderung gemeinschaftlicher Bewässerungs-
infrastruktur zur Bewässerung und Frostschutzberegnung 
 (VwV  Gemein schaftliche Bewässerungsinfrastruktur)

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden- Württemberg, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg (2021): Handreichung zur Errichtung von Nassholz-
lagerplätzen

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg 
(2021): Landesniedrigwasserkonzept Brandenburg

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
(2013): Anpassungsstrategie Baden-Württemberg an die Folgen des 
Klimawandels, Fachgutachten für das Handlungsfeld Wasserhaushalt, Teil A 
(Langfassung)

Regierung von Unterfranken (2020): Niedrigwassermanagement zur 
Steuerung von Grundwasserentnahmen am Beispiel der landwirtschaftlichen 
Bewässerung (Abschlussbericht und Diskussionspapier)

Regierungspräsidium Stuttgart, Baden-Württemberg (2019): Niedrigwasser 
in den Fließgewässern – Niedrigwasserperiode 2019. Aktualisierung des 
Rundschreibens des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 01.08.2018, Az.: 
53-8965.10; Stuttgart; 19.07.2019

Statistische Landesamt Baden-Württemberg (2017): Landwirtschaftliche 
Betriebe setzen vermehrt auf Bewässerung. Pressemitteilung 172/2017;    
www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2017172 (abgerufen am: 
21.12.2021)

Michael Stölzle, Christian Iber, Maria Foltyn, Wolfgang Hennegriff (2017): 
Niedrigwassermanagement – Synthese und Auswirkungen aus den 
Pilotgebieten und resultierende Handlungsempfehlungen; in: KLIWA 
Klimaveränderung und Wasserwirtschaft (2017), 6. KLIWA-Symposium 2017, 
S. 204 ff.

Umweltbundesamt (2020): Projektinformation – Niedrigwasser, Dürre und 
Grundwasserneubildung – Bestandsaufnahme zur gegenwärtigen Situation in 
Deutschland, den Klimaprojektionen und den existierenden Maßnahmen 
und Strategien

Literatur

https://link.springer.com/article/10.1007/s00767-021-00477-z
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/regionalisierte-abflusskennwerte
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/regionalisierte-abflusskennwerte
https://www.larsim.info/dokumentation/LARSIM-Dokumentation.pdf
https://www.larsim.info/dokumentation/LARSIM-Dokumentation.pdf
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2017172


IMPRESSUM

Herausgeber
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Kernerplatz 9, 70182 Stuttgart, Telefon: +49 711 126-0

Redaktion
Markus Lehmann, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,  
INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt

Fachliche Koordination
Arbeitsgruppe „Niedrigwasser“
Leitung: 
Markus Lehmann, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Mitglieder:
Uwe Bergdolt, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Manfred Bremicker, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Gabriel Fink, 
 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Angelika Gross, Landratsamt Enzkreis; Thomas Gudera, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg;
Eva de Haas, Regierungspräsidium Stuttgart; Peter Heiland, INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner; Felix Herma, Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Axel Hollenbach, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Oliver Huber, Regierungspräsidium Karlsruhe;
Laura Kieser, INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner; Friedrich Klein, Regierungspräsisium Tübingen; Michael Koch, Regierungs-
präsidium Freiburg; Stephanie Korte, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Harald Miksch, WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässer-
entwicklung mbH; Sören Ohm, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Klaus Ruff, Landratsamt Bodenseekreis; Michael Stölzle, Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg; Sevan Tecer, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft; Stefan Tony, Landratsamt Sigmaringen; Stefanie Weiner, 
INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner
 
Bildnachweise
Bildnachweise sind an den Bildern angegeben. Für Bilder ohne Quellenangabe ist seitens der Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers keine Nennung 
der Quelle gewünscht oder die Urheberechte sind zeitlich abgelaufen.

Gestaltung
xx Design Partner, Stuttgart

Veröffentlichung
Juli 2022

Fo
to

: J
B

ri
n

km
an

n
.d

e,
 A

d
o

b
e 

S
to

ck



www.um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/wasser-und-boden/

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/wasser-und-boden/

	1 	Wasser, ein knappes Gut?
	2	Wassermangel in Baden-Württemberg
	2.1	Ursachen
	2.2	Auswirkungen

	3	Ansprüche an die Wasserverfügbarkeit
	3.1	Trinkwasserversorgung
	3.2	Bewässerung und Beregnung
	3.3	Fischerei, Speisefischproduktion
	3.4 Abwasserbeseitigung
	3.5	Energiegewinnung, Kühlung und industrielle Produktion
	3.6	Schifffahrt
	3.7	Natur- und Artenschutz, Bodenschutz
	3.8	Tourismus und Freizeit
	3.9	Brandschutz

	4	Aktuelle und zukünftige Bausteine 
	zum Umgang mit Wasserknappheit
	4.1	Ressourcen schützen und Resilienz 
	der Gewässerökosysteme stärken
	4.2	Umweltmonitoring und Informationsbereitstellung
	4.3	Bewirtschaftung und Steuerung von Wassernutzungen
	4.4	Anreize, Förderung und Stärkung des Problembewusstseins
	4.5	Notfallplanung

	5	12-Punkte Plan für einen verbesserten 
	Umgang mit Wasserknappheit
	Literatur



